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Wir erhalten
Wild, Wald und Natur

20. Jahrgang Nr. 1 – Oktober 2023

...und jetzt ist Ruhe im Rudel!



Als regionales Unternehmen legt die Märker Gruppe seit Jahren großen 
Wert auf eine fundierte, duale Ausbildung mit Qualität. Aus diesem Grund 
genießen die Lehrwerkstätten in Harburg einen hervorragenden Ruf und 
bilden jährlich bis zu 20 junge Menschen – begleitet von erfahrenen Aus-
bildern – auf höchstem Niveau aus:

Wir bilden Dich
erfolgreich aus! 

Baustoffprüfer Fachrichtung Mörtel & Beton (m|w|d) 
Elektroniker für Betriebstechnik (m|w|d) 
Industriekaufmann (m|w|d) 
Industriemechaniker (m|w|d) 
Verfahrensmechaniker Fachrichtung Baustoffe (m|w|d) 
Verfahrensmechaniker Fachrichtung Transportbeton (m|w|d) 
 
Informiere Dich jetzt unter www.maerker-gruppe.net/karriere/ausbildung 
und schick uns Deine Bewerbung an:  
Märker Zement GmbH · Oskar-Märker-Straße 24 · 86655 Harburg/Schwaben 
 
 

 maerker-gruppe.de /maerkergruppe



 1Jagdverband Donauwörth e.V. • 20.Jahrgang/Nr. 1 • 04/23

www.jagdverband-donauwoerth.de Der Kreisjagdverband informiert

Liebe Jägerinnen und Jäger,
liebe Freunde der Jagd, liebe Naturfreunde,

hatten wir in der Vergangenheit immer wieder die Erwartung, 
dass nach der „Causa Vocke“ jetzt doch einmal Ruhe in der 
Führung des Bayerischen Jagdverbandes einkehrt, so wur-
den wir alle eines Besseren belehrt. Nach der im Dezember 
2020 (gewählten) Entscheidung für Ernst Weidenbusch mit 
seinem „Team Zukunft“ wurde es in „Feldkirchen“ nicht ru-
higer. Kritisiert wurden sein angeblich autoritärer Führungs-
stil, sein cholerisches Verhalten und seine  kompromisslose 
Haltung gegenüber Waldbesitzern, Landwirten und Naturschützern, die dazu geführt habe, dass der Verband 
weitgehend politisch isoliert sei. Aber auch Kreisgruppen bzw. deren Vorstände, diverse Gremienmitglieder und 
Fachausschüsse fanden sich nicht integriert. Dies führte zu einer äußerst knappen Wiederwahl im April 2022. 
Im Laufe des letzten Amtsjahres wurde die Kritik immer lauter und eskalierte in einem Antrag zur Abwahl am 
diesjährigen Landesjägertag.

Aber die Revolution scheiterte – mit 55 % der Delegiertenstimmen wurde eine Abwahl verhindert.

„Das wird nicht wieder vorkommen!“ versicherte Ernst Weidenbusch mehrmals den Delegierten, doch es ist 
feststellbar: Die Spaltung ist nicht überwunden.
 
Resümee: Kommunikation hat hier Potenzial – oder es mit Harald Schmidt zu sagen:

„Wo der Dialog fehlt, ist die Spaltung nicht weit!“

Aber es gibt auch andere Baustellen. Eine unserer vereinsinternen Baustelle ist die notwendig gewordene Sat-
zungsänderung, (S.12 bis 19). Hierzu bitten wir Sie an der anstehenden Jahreshauptversammlung (zu der wir 
Sie recht herzlich einladen (S.2) und uns auf Ihr Kommen freuen) um ihre Zustimmung. 

Und weitere, für unsere jagdliche Praxis nicht unbedingt erfreuliche Baustellen: eine angestrebte Änderung des 
Waffenrechts, die praktische Umsetzung der Reachverordnung u.w.m..

Aber lassen Sie uns nicht nur von Problemen und Baustellen reden – sondern das Frühjahr genießen. Die Na-
tur erwacht – und wir als Jäger*innen und Naturliebhaber*innen sind mittendrin – statt nur dabei.

Noch eine Lebensweisheit zum aktuellen Zeitgeschehen (in mehrfacher Hinsicht):

„Harmonie lässt sich nicht erstreiten“
Klaus Seibold

Frohe Ostern und zum Aufgang der Jagdsaison bzw. auch der Bockjagd viel Waidmanns Heil.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Vorstand

Vorwort
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EinladungEinladung
zur Jahreshauptversammlungzur Jahreshauptversammlung

und zur öffentlichen

Hegeschau für das Jagdjahr 2022 / 2023Hegeschau für das Jagdjahr 2022 / 2023
am Freitag,  21. April 2023, auf der Bäldleschwaige

In Abstimmung mit der Unteren Jagdbehörde
richten wir die öffentliche Hegeschau aus.

Alle Mitglieder und Freunde des Jagdverbandes Donauwörth e.V. 
sind hierzu recht herzlich eingeladen.

   
     HegeschauHegeschau
  ab 16:30 Uhr  Einlass

  bis 17:45 Uhr  Vorlage des Kopfschmuckes vom Schalenwild

     Aufnahme und Begutachtung durch den
     Jagdberater Martin Schweihofer

  18:00 Uhr  JahreshauptversammlungJahreshauptversammlung
     Tagesordnung:

     1.  Begrüßung
     2.  Gedenken an verstorbene Mitglieder
     3.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes
     4.  Bericht der Kassenprüfer
     5.  Entlastung des Vorstandes
     6.  Satzungsänderung
     7. Anträge, Termine und Sonstiges

  anschließend  Referat der Unteren Jagdbehörde /
     des Jagdberaters Martin Schweihofer

  Geplantes Ende: ca. 21:00 Uhr

     Freigabe der aufgelegten Gehörne
     Gemütliches Beisammensein
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Jubiläen im Jahr 2023

Der Kreisjagdverband Donauwörth freut sich nachfolgende
Damen und Herren für ihre langjährige Mitgliedschaft zu ehren. 

      Mitglieder mit 25 Jahren Zugehörigkeit

  Karl  Falch   Harburg
  Helga  Jenning  Donauwörth
  Günter  Liebeskind  Rain
  Markus Sewald  Auchsesheim

   
      Mitglieder mit 40 Jahren Zugehörigkeit

  Harald  Braun   Monheim
  Johanna  Durner   Rain
  Albert  Frey   Tapfheim
  Walter  Neumann  Monheim

      
      Mitglieder mit 50 Jahren Zugehörigkeit

  Klaus  Bleymayr  Genderkingen
  Rainer  Böhringer  Kaisheim
  Martin  Schweihofer  Mertingen
  Andreas Sens   Wemding

   
      Mitglieder mit 60 Jahren Zugehörigkeit
   

  Eugen  Färber   Tapfheim
  Dieter  Hübner  Kaisheim
  Helmar  Pilz   Marxheim
  Hubert  Proeller  Donauwörth
  Manfred Proeller  Donauwörth
  Hans  Stecher  Fünfstetten

   
      Mitglieder mit 70 Jahren Zugehörigkeit
   

  Rudolf  Grenzebach  Hamlar
  Hans  Löfflad   Monheim
  Artur  Proeller  Donauwörth

    Vielen Dank für Ihre langjährige Treue und weiterhin viel Waidmannsheil.

    „Wir freuen uns Sie an unserer Ehrungsveranstaltung
    recht herzlich begrüßen zu dürfen.“

    (voraussichtlich Anfang 2024)

    Hierzu erhalten Sie noch eine persönliche Einladung.
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Ein Herzliches Willkommen und Waidmanns Heil
unseren neuen Mitgliedern 2022.  

      
  Peter   Appelt   Mertingen
  Lisa Jana Sophie Balleisen  Fischach
  Wolfgang  Bastian  Rain
  Sophia Katharina Baumann  Dillingen
  Johannes  Baumann  Dillingen
  Maximilian  Binger   Mertingen
  Johannes  Brechenmacher Donauwörth
  Florian   Degner  Tapfheim
  Dominik  Dietrich  Oberndorf
  Maximilian  Dorr   Ellingen
  Josef   Eggenmüller  Schwenningen
  Johann  Gerstmeier  Schwenningen
  Jürgen   Gutjahr  Mertingen
  Jonas   Haffke   Kippenheim
  Vanessa  Hartusch  Zöschingen
  Lothar   Hochberger  Donauwörth
  Florian   Maier   Ellgau
  Simon   Mieling   Kaisheim
  Rudolf   Mitschke  Nordendorf
  Ramona  Münzinger  Dillingen
  Lena   Peter   Langweid
  Tobias   Pfefferle  Asbach-Bäumenheim
  Lorena   Pfister   Tapfheim
  Christian  Riß   Harburg
  Georg   Schrenk  Dillingen
  Eckard   Seiler   Harburg
  Severi Adrian  Tiikkainen  Harburg
  Jürgen   Wager   Huisheim
  Roman   Wagner  Höchstädt
  Andreas  Weiß   Daiting
  Markus  Ziegler   Donauwörth

    

Eine Mitgliedschaft im Jagdverband bietet Ihnen vielfältige Vorteile.
(Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen, Rabatte beim Autokauf,

Versicherungen ….).

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und viel Waidmanns Heil.
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Verstorbene Mitglieder
2022/23

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in

unseren Herrzen. Ihnen ein letztes Halali. 

  Vorname  Name   Ort

  Günther Bahr   Buchdorf
  Josef  Dechentreiter  Engelsberg
  Roland Grueber  Rain
  Günter Martin   Rain
  Herbert Mayer   Tapfheim
  Franz Xaver Meier   Donauwörth
  Josef  Schimmer  Asbach-Bäumenheim
  Friedrich Spielberger  Mönchsdeggingen
  Gerhardt Kornmann  Höchstadt
  Ernst  Kiechle  Donauwörth
  Hans  Murr   Rudelstetten
  Willibald Schmid  Kaisheim
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Tätigkeitsbericht, bzw. Jahresrückblick 2022

Januar 2022
• Vorstands-Klausursitzung
• Vorstandssitzung
• Besprechung „freilaufende Hunde“
• Besprechung Termine 2022
• Betreuung Jagdkurs

Februar 2022  
• Webkonferenz BJV
• Abschlussveranstaltung Kormoranvergrämung
• Austausch Hegegemeinschaftsleiter
• Bezirkssitzung BJV Memmingen

März 2022
• Redaktionssitzung Mitteilungsblatt
• Besprechung Obleute
• Besprechung Jagdberater
• Auftaktveranstaltung Hundeführerlehrgang
• Vorstandsitzung
• Bezirkstagung BJV Lindau
• Übergabe Logoartikel
• Kassenprüfung
• HG Versammlungen

April 2022

• Ehrungsabend
• Erstellung und Versand Mitteilungsblatt
• Betreuung Jägerkurs / Ergänzungskurs
• Vorstandssitzung
• Landesjägertag
• Jahreshaupversammlung und Hegeschau 
• HG Versammlungen
• Gewehre einschießen Donauwörth

• Austausch Jagd, Landrat bzw, LRA
• Vorbereitungskurs mündliche Prüfung
• Grillkurs
• LPV-Sitzung

Juni 2022
• Austausch KG Nördlingen

Juli 2022
• Vorstandssitzung
• Jahreshauptversammlung JGHV
• Verabschiedung Herr Faber AELF
• Prüfung Hundeführerlehrgang
• Blattjagdseminar
• BBV Ortsobmännerversammlung
• Mit dem Jäger unterwegs in den Wald
• Homepage Termin

August 2022
• Austausch BaySF
• Austausch social media
• Feedback Jägerkurs
• Erweiterte Vorstandssitzung
• Besprechung „Naturschutz“ Wiesenbrüter
• Jägertag Bäldleschwaige
• Erfahrungsaustausch Nachsuchenführer
• Austausch Chronik

September 2022
• Kreisgruppenschießen Amerdingen
• Hubertusmesse Rain mit Jagdhundesegnung
• Vorstandssitzung
• Redaktionssitzung

Oktober 2022
• Holz - Energietag
• Brauchbarkeitsprüfungen
• HG Versammlung Rain/Marxheim
• Erstellung und Versand Mitteilungsblatt
• Infoabend / Eröffnung Jagdkurs
• Hubertusmesse/-feier in Donauwörth

November 2022
• Weihnachtsfeier JGHV
• Schießkino
• Jahreshauptversammlung WBV
• 
• 
• Abschlussfeier, Urkundenübergabe BP
• Bezirkssitzung
• Kalenderübergabe Grundschulen

Ansonsten: pro Halbjahr ein Mitteilungsblatt, jeden Monat ein Artikel 
in „Jagd in Bayern“, zig Zeitungsberichte, zig Telefonate, Mails, ein 

Radio/Fernsehinterview …..

Dezember 2022

Mai 2022
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Mai 2022

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

20.05.
Bezirksmeisterschaft Schwaben 
Junioren (bis 27 Jahre) müssen

keine Startgebühr entrichten.

Schießanlage
Amerdingen

Anmeldung bei Ingo Bachmann 
oder Albert Reiner

Termin wird aktuell
bekannt gegeben

Wildschäden im Feld / Schadensbild,
Schadenaufnahme, Schadenersatz

April 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

01.04. 9:30 - 15 Uhr

Notfallversorgung bei Jagdunfällen

 bzw. akuten Situationen auf der Jagd
von Mensch und Hund

Referenten:
Dr. Roland Aumüller, Fachtierarzt und Jäger

Dr. Christian Gamel, Facharzt und Jäger

Hofgut
Bäldleschwaige

Kostenbeitrag: 20,-- €
Anmeldung bis 28.3. bei:

Helmar Sagel, Tel.  0173 9782798 
oder helmar.sagel@gmx.de

02.04. 9 - 15 Uhr

Jägertag
(mit Jäger- und Fischerflohmarkt)

Schauen, Kaufen, verkaufen, informieren,
essen, trinken, ratschen

Hofgut
Bäldleschwaige

Aussteller/Verkäufer bitte vorher 
bei Fam. Sautter anmelden

(Tel. 09074 217 oder hofgut@
baeldleschwaige.de)

21.04.

Einlass ab 
16:00 Uhr

Bis 17:30 Uhr
sind die Gehör-
ne aufzulegen!

Jahreshauptversammlung und Hegeschau

Hofgut
Bäldleschwaige

ab 18 Uhr
Jahreshauptversammlung

anschließend
Hegeschau

Bericht Jagdberater

29.04. 13 - 17 Uhr Gewehre anschießen/einschießen Schützenheim
Donauwörth

Jahresausblick von April bis Dezember 2023

*Anmeldung bei Robert Oberfrank  Tel. 09090  4883
oder 0171 8882041 bzw. r.oberfrank@gmx.de

sowie Albert Reiner, 09078 1437
oder 0171 2348291 bzw. reiner.albert@gmail.com
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

01. - 03.09 Donau - Ries - Ausstellung Stauferpark
Donauwörth

02.09. 18:30 Uhr
Hubertusmesse der Rainer Jäger,

Jagdhundesegnung
(anschl. Einkehr im Schützenheim Rain)

Am „Jägerstein“ in der Fasanerie 
(Schützenheim), Rain

30.09. 13 - 17 Uhr Kreisgruppenschießen Schießanlage
Amerdingen

September 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

Termin wird aktuell
bekannt gegeben

Übungsschießen
max. 12 Teilnehmer

Jagdkino Wallenhausen
Anmeldungen bei Albert Reiner
Kosten: 50 Euro, incl. Brotzeit

22.06. 19 Uhr

Hoagartn/Autorenlesung
„Das Reh“

mit Herrn Dr. Rudolf Neumaier,
musikalisch umrahmt

Hofgut
Bäldleschwaige

Eintritt frei

Juni 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
Termin wird aktuell
bekannt gegeben

Vor und nach dem Schuss
(Von der Kaliberwahl bis zur Nachsuche)

Hofgut
Bäldleschwaige

Juli 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
Termin wird aktuell
bekannt gegeben Besuch, Werksbesichtigung Blaser

30. - 31.08. Donau - Ries - Ausstellung Stauferpark
Donauwörth

August 2023
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November 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

Termin wird aktuell
bekannt gegeben

Übungsschießen
max. 12 Teilnehmer

Jagdkino Wallenhausen
Anmeldungen bei Albert Reiner
Kosten: 50 Euro, incl. Brotzeit

Termin wird aktuell
bekannt gegeben Hubertusmesse

Heilig Kreuz Kirche
Donauwörth

Einkehr „Goldener Hirsch“

Aktuelle Termine sind im Internet abrufbar!
Teilen Sie uns Ihre Mail-Adresse mit – 

Wir informieren Sie. 
schriftfuehrer@jagdverband-donauwoerth.de

Oktober 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
Termin wird aktuell
bekannt gegeben

Tontaubenschießen auf neuem Jagdparcours
„Taube kostet 40 Cent“

Schießanlage Amerdingen
Anmeldungen bei Albert Reiner

06.10. ab 14:15 Uhr
im MSZU

Schießen MSZU (https://mszu.de/)
Tontaubenhalle

Lfd. Keiler

Müller Schießzentrum Ulm
Anmeldungen bei Albert Reiner, 

Kosten ca. 50 Euro
(+ Munition,  …..)

Termin wird aktuell
bekannt gegeben

Übungsschießen
max. 12 Teilnehmer

Jagdkino Wallenhausen
Anmeldungen bei Albert Reiner
Kosten: 50 Euro, incl. Brotzeit
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Einladung zum Seminar  

„Notfall- und Erstversorgung bei Jagdunfällen  

von Menschen und Hunden“ 
Passieren kann immer was – so eine alte Weisheit – oder etwas moderner: shit happen’s. 

Was tun? Bei Verdacht auf Herzinfarkt oder möglichen Verletzungen von Personen, wie 
akuten Blutungen, Knochenbrüchen, Tierbissen, Schwarzwildkonfrontationen, 
Schussverletzungen oder Insektenstichen. 

Oder wenn es der Hund abbekommt. Wie erfolgen Sicherungsmaßnahmen des Ersthelfers 
vor der Erstversorgung. Wie geht man um mit Biss- und Schussverletzungen, Rissen durch 
Schwarzwild, Knochenbrüchen und Vorbereitung des verletzten Hundes für den Transport 
zum Tierarzt?   

Der Kurs ist insgesamt sehr praxisorientiert mit vielen praktischen Übungen zur 
Erstversorgung   

 

Wann:   Samstag, 1. April 2023 

   9:30 Uhr – ca. 15:00 Uhr 

 

Wo:   Hofgut Bäldleschwaige 

 

Referenten:  Dr. Roland Aumüller,  

Fachtierarzt und Jäger  

Dr. Christian Gamel,  

Facharzt und Jäger 

 

Anmeldung:   unbedingt erforderlich 

bis 28.3.2023 

bei: Helmar Sagel, Tel.  0173 9782798 oder helmar.sagel@gmx.de 

 

Kostenbeitrag: 20 Euro (für Mitglieder des Jagdverbandes Donauwörth) 
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Das Verschießen und Mitführen bleihaltiger Schrotmunition bei der Jagd in Feuchtgebieten sowie in einer 100 Meter gro-
ßen Pufferzone ist ab dem 16. Februar 2023 in allen EU-Mitgliedstaaten verboten. Dies gilt aufgrund einer Änderung der 
REACH-Verordnung vom 25. Januar 2021

Was wird verboten?

In Feuchtgebieten und im Umkreis von 100 m ist es verboten, Schrot-munition mit einem Bleigehalt ab 1 % zu verschie-
ßen oder solche Munition während des Schießens in Feuchtgebieten oder auf dem Weg zum Schießen in Feuchtgebieten 
mitzuführen. Es gilt eine Vermutung dahingehend, dass jemand auch in einem Feuchtgebiet oder der Pufferzone schießen 
wollte, wenn er Bleischrot bei der Jagd dort oder auf dem Weg dorthin mit sich führt.

Was ist eigentlich ein "Feuchtgebiet"?

Die Definition des Feuchtgebietes ist sehr weit: Feuchtgebiete sind danach "Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder 
Gewässer, die natürlich oder künstlich, dauernd oder zeitweilig, stehend oder fließend sind.

AchtungWichtig!

Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen und
Munition im Landkreis Donau-Ries
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
aus aktuellem Anlass möchte Sie die Waffenbehörde des Landratsamtes Donau-Ries über nachfolgende 
Änderung bei Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition im Landkreis Donau-Ries informieren:
 
Bisher wurden Aufbewahrungskontrollen bei Waffenbesitzern im Landkreis Donau-Ries fast ausschließlich
nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt. Diese Vorgehensweise werden wir dahingehend ändern,
dass die Aufbewahrungskontrollen von Waffen und Munition künftig insbesondere auch unangekündigt durchgeführt
werden. Die Waffenbehörde des Landratsamtes Donau-Ries wird zeitnah mit der Umsetzung beginnen. 
 
Wir möchten uns für Ihr Verständnis für die geänderte Vorgehensweise bedanken und  bitten sie, die Information 
in Ihrem Verband / Schützengau in geeigneter Weise bekannt zu machen. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Kevin Höck
Landratsamt Donau-Ries
Team 300 - Sicherheitsangelegenheiten

AchtungKontrolle!

Informationen zum Inkrafttreten des europarechtlichen
Verbotes der Verwendung von Blei in Schrotmunition an

und in der Nähe von Feuchtgebieten
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Satzung - Änderungen 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Mitglied

Die letzte Satzungsänderung fand im Jahr 2015 statt. Rechtliche Änderungen/Notwendigkeiten, Corona, aber auch Ver-
änderungen des Zeitgeistes waren der Anlass die Satzung zu überarbeiten. Neben redaktionellen Änderungen sind insbe-
sondere Anpassungen aufgrund der DSGVO, der Haftung sowie der multimdeialen Veränderungen erfolgt. 

Satzung ALT Änderung/NEU
Satzung des Jagdverbandes Donauwörth e.V. im Landes-
jagdverband Bayern – Bayerischer Jagdverband e.V.

Satzung des Jagdverbandes Donauwörth e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1) Der Verein führt den Namen “Jagdverband Donauwörth 
e.V.“ im Landesjagdverband Bayern – Bayerischer Jagd-
verband e.V. Er ist bezüglich des Namensbestandteils 
„Landesjagdverband Bayern – Bayerischer Jagdverband 
e.V.“ berechtigt, die beiden Namensteile auch einzeln zu 
verwenden.

(1) Der Verein führt den Namen “Jagdverband Donauwörth 
e.V.“ 

(2) Der Sitz des Vereins ist Donauwörth

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

§ 2 Aufgaben und Ziele des Vereins
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Er fördert die freilebende Tierwelt im Rahmen des 
Jagdrechts sowie den Natur-, Landschafts-, Umwelt- und 
Tierschutz. Zu seinen Aufgaben zählt ferner die Erhaltung 
des Jagdwesens unter dem Gesichtspunktder Bindung des 
Jagdrechts an Grund und Boden auch zur Erhaltung des 
Reviersystems,der nachhaltigen Nutzung nachwachsen-
der Ressourcen und des Bestandes der Jagd als Kulturgut

a) Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einer den 
landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen ent-
sprechenden artenreichen und gesunden freilebenden 
Tierwelt sowie die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen,

b) die Pflege und Förderung aller Zweige des Jagdwesens, 
der ethischen Aspekte der Grundsätze der Weidgerechtig-
keit, des jagdlichen Brauchtums, der jagdlichen Aus- und 
Weiterbildung, des jagdlichen Schrifttums sowie der jagd-
kulturellen Einrichtungen,
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c) die öffentliche Meinungsbildung über die Notwendigkeit 
der nachhaltigen Jagd, den Wert und den Nutzen sowie 
den Schutz und die Erhaltung artenreicher Bestände der 
natürlichen Tier- und Pflanzenwelt, die Darstellung der Tä-
tigkeit der Jäger im Rahmen einer unter Berücksichtigung 
der ethischen Grundsätze durchzuführender Jagd und ih-
ren ehrenamtlichen Einsatz für Fauna und Flora in ihren 
Revieren. Dabei sind auch Ursachen, Auswirkungen und 
die Abwehr schädlicher Umwelteinflüsse auf Flora und 
Fauna mit zu vermitteln,

d) die Aus- und Fortbildung der Jäger im Sinne der Grund-
sätze der deutschen Weidgerechtigkeit,

e) der Zusammenschluss aller Jäger im Vereinsgebiet mit 
dem Ziel, die Interessen im Bereich des Satzungszwecks 
zu wahren und zu vertreten.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftlich Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins

5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwe-
cke des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden

(6) Der Verein ist korporatives Mitglied des Landesjagdver-
bandes Bayern – Bayerischer
Jagdverband e.V. Die Satzung des Landesjagdverbandes 
Bayern – Bayerischer Jagdverband e.V. ist in ihrer jeweils 
geltenden Fassung für den Verein und seine Mitglieder 
verbindlich, soweit sie den Vorschriften des Abschnitts 
“steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung nicht wi-
dersprechen.

(6) Der Verein ist korporatives Mitglied des Landesjagdver-
bandes Bayern – Bayerischer Jagdverband e.V. 

(7) Die Disziplinarordnung des Landesjagdverbandes 
Bayern – Bayerischer Jagdverband e.V. mit ihren Straftat-
beständen, angedrohten Strafen, Verfahrens- und Kos-
tenregelungen und die hierzu ergangenen Ausführungs-
bestimmungen sind Bestandteil dieser Satzung und als 
Anlage dieser Satzung beigefügt.

(7) Im Einzelfall kann der Verein auf die Disziplinarordnung 
des Landesjagdverbandes Bayern – Bayerischer Jagdver-
band e.V. mit ihren Straftatbeständen, angedrohten Stra-
fen, Verfahrens- und Kostenregelungen und die hierzu er-
gangenen Ausführungsbestimmungen zurückgreifen. Dies 
entscheidet im jeweiligen Fall der Vorstand.
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
1) Mitglied des Vereins kann jeder Inhaber eines Jahres-
jagdscheins, jede jagdscheinfähige und jede andere Per-
son werden, die die Aufgaben und Ziele des Vereins un-
terstützt.

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristi-
sche Person werden, die die Aufgaben und Ziele des Ver-
eins unterstützt.

(2) Die Ehrenmitgliedschaft des Vereins kann natürlichen 
Personen für besondere Verdienste um die Aufgaben und 
Ziele des Vereins durch die Mitgliederversammlung verlie-
hen werden.

(3) Die Neuaufnahme von Mitgliedern setzt einen schrift-
lichen Aufnahmeantrag voraus.Über den Aufnahmeantrag 
entscheidet der Vorstand.

(4) Der Aufnahmeantrag kann nur aus wichtigen Gründen 
abgelehnt werden. Ein wichtiger Grund ist insbesondere, 
wenn Tatsachen bekannt sind, die zur Beendigung der Mit-
gliedschaft führen oder den Ausschluss aus dem Verein 
rechtfertigen würden

(4) Der Vorstand prüft den Aufnahmeantrag und entschei-
det über die Aufnahme in den Verein.  

(5) Jedes Mitglied kann sein Stimmrecht nur dann aus-
üben, wenn es seine Beitragspflicht erfüllt hat. Ehrenmit-
glieder haben ein Stimmrecht, wenn sie zugleich ordentli-
che Mitglieder des Vereins sind

(6) Fördermitglieder können natürliche und juristische Per-
sonen werden. Diese Mitglieder werden durch die korpora-
tive Mitgliedschaft des Vereins nicht erfasst. (s. § 2, Ziff. 6) 

(7) Eine Zweitmitgliedschaft ist grundsätzlich möglich. Vor-
aussetzung hierfür ist eine Erstmitgliedschaft bei einer an-
deren Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbandes.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Tod

b) durch Austritt

c) durch Ausschluss

d) durch Suspendierung in dringenden Fällen auf Antrag 
des Landesjagdverbandes Bayern – Bayerischer Jagdver-
band e.V.

(d) wird gestrichen

2) Die Zugehörigkeit von Ehrenmitgliedern endet durch Wi-
derruf oder Tod.

(2) Die Zugehörigkeit von Ehrenmitgliedern endet durch 
Widerruf, Tod, Austritt oder Ausschluss.

(3) Der Austritt kann nur durch eingeschriebenen Brief zum 
Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten erfolgen.
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(4) Der Ausschluss kann wegen groben Verstoßes gegen 
die Interessen des Vereins oder seiner Satzung oder aus 
sonstigen schwerwiegenden Gründen erfolgen, insbeson-
dere, wenn ein Mitglied seiner Beitragspflicht trotz zweima-
liger Mahnung nicht nachkommt

(5) Der Ausschluß, bzw. die Suspendierung erfolgt durch 
den Vorstand. Gegen den Beschluss des Vorstandes steht 
dem Ausgeschlossenen binnen zwei Wochen nach Mittei-
lung des Beschlusses die Beschwerde zur Mitgliederver-
sammlung zu. Die Beschwerde ist zu begründen. Der Aus-
schluß kann im Mitteilungsblatt des Landesjagdverbandes 
Bayern auf Antrag der Kreisgruppe veröffentlicht werden.

(5) Der Ausschluss, bzw. die Suspendierung erfolgt durch 
den Vorstand.

(6) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis, unbeschadet der 
Ansprüche des Vereins auf rückständige Beitragsforde-
rung. Eine Rückzahlung von geleisteten Beiträgen, Sach-
einlagen oder Spenden erfolgt nicht

§ 5 Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet:
(1) die anerkannten Grundsätze deutscher Weidgerechtig-
keit zu wahren.
(2) die Jagdbehörden bei der Durchsetzung dieser Grund-
sätze zu unterstützen. 
(3) die Belange des Vereins und des Landesjagdverban-
des Bayern – Bayerischer Jagdverband e.V. zu fördern. 
(4) die festgesetzten Beiträge rechtzeitig zu entrichten

Die Mitglieder sind verpflichtet:
(1) die anerkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtig-
keit zu wahren.
(2) die Jagdbehörden bei der Durchsetzung dieser Grund-
sätze zu unterstützen. 
(3) die Belange des Vereins zu fördern. 
(4) die festgesetzten Beiträge rechtzeitig zu entrichten.

§ 6 Organe des Vereins
(1) die Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung.

(2) Der Vorstand kann für die Dauer seiner Amtszeit einen 
Beirat berufen. 
Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in grundsätzli-
chen Fragen zu beraten.

§ 7 Vorstand
(1) Der Vorstand  besteht aus mind. 2 Mitgliedern und max. 
5 Mitgliedern, wobei es immer einen 1. Vorsitzenden und 
einen 2. Vorsitzenden geben muss

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB (Vertretungsorgan) 
sind der 1. und 2. Vorsitzende. Beide Vorsitzende sind je-
der für sich allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis 
kannder 2. Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsit-
zenden, die nicht nachgewiesen werden muss, handeln.

(3) Soweit in dieser Satzung der Begriff Vorstand ohne nä-
here Erläuterung verwendet wird, ist der geschäftsführen-
de Vorstand (§ 7 Abs. 1) angesprochen
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(4) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre (4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für 
den Zeitraum von 4 Jahren gewählt. Die Vorstandsmitglie-
der bleiben auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Neu-
wahl des nächsten Vorstandes kommissarisch im Amt

(5) Der Vorstand organisiert die Hegegemeinschaften. 
Nach der Abgrenzung des räumlichen Wirkungsbereichs 
der Hegegemeinschaften ruft er die Revierinhaber einer 
räumlich abgegrenzten Hegegemeinschaft zusammen, 
veranlasst die Wahl des Hegegemeinschafts-Leiters und 
seines Stellvertreters. Ebenso veranlasst er die Neuwahl 
bei Ausscheiden odernach Ablauf der Amtszeit des Hege-
gemeinschaftsleiters

(6) Der Vorstand soll die Vorsitzenden der im Wirkungs-
bereich des Vereins vorhandenenHegegemeinschaften 
zur Beratung in allen jagdlichen Fragen zuziehen. Er berät 
und unterstützt die Hegegemeinschaften bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben und arbeitet vertrauensvoll mit ihnen 
zusammen und nimmt soweit möglich an ihren Sitzungen 
teil

(7) Der Vorstand unterstützt die Mitwirkung des LJV Bayern 
als anerkannten Verein gemäß §  29 BNatSchG. Er kann 
zu diesem Zweck einen Obmann für Naturschutz berufen.

(7) wird gestrichen

(8) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich aus-
geübt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine Vergütung 
nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne 
des § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) beschließen

(7) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich aus-
geübt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine Vergütung 
nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne 
des § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) beschließen

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Der Mitgliederversammlung obliegen folgende Aufga-
ben:
a) Wahl des Vorstandes
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts, Entlas-
tung des Vorstandes
c) Genehmigung des Haushaltsplanes
d) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
e) Beschlussfassung über sonstige Aufgaben, insbesonde-
re über Beschwerden gemäß § 3Abs. 3 Satz 3 und über 
Anträge, soweit nicht der Vorstand zuständig ist.
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen

(2) Anträge von Mitgliedern, über die die Mitgliederver-
sammlung beschließen soll, sind mindestens eine Woche 
vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen

(2) Anträge von Mitgliedern, über die die Mitgliederver-
sammlung beschließen soll, sind mindestens eine Woche 
vor der Versammlung beim Vorstand schriftlich einzurei-
chen.

(3) Der Vorsitzende des Vereins hat mindestens einmal 
jährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung einzube-
rufen
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(4) Der Vorstand kann von sich aus eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen; er muss  eine solche 
einberufen, wenn dies der zehnte Teil der Mitglieder unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt

(5) Alle Einladungen zu Mitgliederversammlungen sind min-
destens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt der Versammlung 
unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung 
durch persönliche, schriftliche Einladung, welche auch  per 
email  oder durch Bekanntgabe in der Vereinszeitung (Mit-
teilungsblatt der Kreisgruppe Donauwörth)  erfolgen kann.

(5) Alle Einladungen zu Mitgliederversammlungen sind min-
destens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt der Versammlung 
unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung 
durch persönliche, schriftliche Einladung, welche auch  per 
email, oder auf einem anderen digitalen Weg oder durch 
Bekanntgabe in der Vereinszeitung (aktuell  Mitteilungs-
blatt der Kreisgruppe Donauwörth) zu erfolgen. Auch eine 
Einladung durch die Veröffentlichung in der örtlichen Ta-
geszeitung ist möglich.

(6) Der Vorstand kann Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung, soweit diese nicht eine Satzungsänderung oder eine 
Löschung des Vereins betrifft, auch im schriftlichen (oder 
auch digitalen) Verfahren einholen. Beschlüsse im schrift-
lichen (oder auch digitalen) Verfahren sind angenom-
men, wenn mindestens 51 % aller Mitglieder des Vereins 
schriftlich zustimmen. Schreibt die Satzung ein höheres 
Quorum als die einfache Mehrheit vor, ist der Beschluss 
nur angenommen, wenn eine %-Zahl aller Mitglieder dem 
Beschluss zustimmt, die dem für den Beschluss erforderli-
chem Quorum entspricht
Die Mitgliederversammlung kann auch im Wege der elek-
tronischen Kommunikation (z.B. per Telefon- oder Video-
konferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus 
Anwesenden und Videokonferenz/an-deren Medien/Tele-
fon durchgeführt werden. Ob die Mitgliederversammlung in 
einer Sitzung oder im Wege der elektronischen Kommu-
nikation oder in einer gemischten Versammlung aus An-
wesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon-
durchgeführt wird, entscheidet der Vorstand. 

(6) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. 
oder der 2. Vorsitzende. bei derenVerhinderung das ältes-
te anwesende Vorstandsmitglied i.S. des § 7 Abs. 1 der 
Satzung.Jedes Mitglied hat eine Stimme. Alle Beschlüs-
se werden, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes 
vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
gefasst. Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung 
der Mehrheit nicht mitgezählt. Eine geheime und schrift-
liche Wahl bzw. Abstimmung erfolgt nur, wenn dies von 
mindestens zehn Prozent der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder verlangt wird. Alle Beschlüsse sind in einer 
Niederschrift über die Versammlung, die vom Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist, festgehalten.
Zu einem Beschluss über die Änderung der Satzung be-
darf es einer Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmbe-
rechtigten Mitglieder

(7) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. 
oder der 2. Vorsitzende. Bei derenVerhinderung das älteste 
anwesende Vorstandsmitglied i.S. des § 7 Abs. 1 der Sat-
zung.Jedes Mitglied hat eine Stimme. Alle Beschlüsse wer-
den, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes vorschrei-
ben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Jede 
satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Stimmenthaltungen werden bei der Be-
rechnung der Mehrheit nicht mitgezählt. Eine geheime und 
schriftliche Wahl bzw. Abstimmung erfolgt nur, wenn dies 
von mindestens zehn Prozent der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder verlangt wird. Alle Beschlüsse sind in 
einer Niederschrift über die Versammlung, die vom Vorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist, festge-
halten. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 
der abgegebenen (gültigen) Stimmen erforderlich.

(7) Der Verein kann die notwendigen Verwaltungsausga-
ben der Hegegemeinschaft übernehmen .

(7) wird gestrichen
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§ 9 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließ-
lich zu diesem Zweck mindestens einen Monat vorher ein-
berufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. Zu einem Beschluss über die Auflösung 
des Vereins bedarf es einer Mehrheit von ¾ der erschiene-
nen stimmberechtigten Mitglieder

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins bestellt die Mitglie-
derversammlung einen Liquidator

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt nach Abschluss der Liquidation das 
verbleibende Vermögen des Vereins an den Bayerischen 
Jagdverband  oder an eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für Schutz und Erhaltung einer land-
schaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen entspre-
chenden artenreichen und gesunden freilebenden Tierwelt 
und für die Maßnahmen des Umwelt-, Landschafts- und 
Tierschutzes

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt nach Abschluss der Liquidation das 
verbleibende Vermögen des Vereins an eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegüns-
tigte Körperschaft zwecks Verwendung für Schutz und Er-
haltung einer landschaftlichen und landeskulturellen Ver-
hältnissen entsprechenden artenreichen und gesunden 
freilebenden Tierwelt und / oder für die Maßnahmen des 
Umwelt-, Landschafts- und Tierschutzes

§ 10 Ordnungen des Vereines
Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein 
Ordnungen geben. Diese sind vom Vorstand zu beschlie-
ßen und der Mitgliederversammlung mitzuteilen

§ 11 Datenschutzbestimmung
(1) Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein gespeichert, übermittelt und verändert

(2) Den Organen des Verein, allen Mitarbeitern oder sonst 
für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgaben-
erfüllung gehörendem Zweck zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nut-
zen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus

(3) Im Mitteilungsblatt des Vereins (aber auch in anderen 
Medien) sowie auf dessen Homepage kann der Verein  
über Ehrungen, Geburtstage und sonstige mit Vereinsmit-
gliedern zusammenhängende Ereignissen berichten. Hier-
bei können Fotos und personenbezogene Daten veröffent-
licht und insbesondere auch an andere Medien übermittelt 
werden.

(4) Jedes Mitglied hat das Recht,
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a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
zu erhalten

d) Löschung seiner persönlichen Daten zu verlangen, 
wenn die Speicherung unzulässig war.

c) Sperrung seiner persönlichen Daten zu verlangen, wenn 
sich bei behaupteten Unrichtigkeiten weder deren Richtig-
keit oder Unrichtigkeit feststellen lässt

d) Löschung seiner persönlichen Daten zu verlangen, 
wenn die Speicherung unzulässig war.

§12 Haftung
                   (1) Der Verein haftet nicht für fahrlässig verursachte Schä-

den oder Verluste, die Mitglieder bei der Benutzung von 
Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder 
bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder 
Verluste nicht durch Versicherungen gedeckt sind

(2) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger haften 
für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem 
Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(3) Generell gilt für den Verein, Vereinsorgane und Vereins-
mitglieder ein größtmöglicher Haftungsausschluss, sofern 
dieser vom Gesetz zugelassen ist

§ 13 Schlussbestimmung
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Angelegenhei-
ten ist der Sitz des Vereins

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, nach Eintragung der 
Satzungsänderung im Vereinsregister die Neufassung der 
Satzung und den Zeitpunkt des Inkrafttretens mit Bekannt-
gabe des Eintragungsdatums zu veröffentlichen

Ergänzen: 3) Diese Satzung ist beschlossen worden in der 
Mitgliederversammlung am 21. April 2023 und sie tritt mit 
der Eintragung im Vereinsregister in Kraft.

Ergänzen: 4) Diese Satzung ersetzt nach Beschluss die 
zuletzt gültige Satzung vom 1. Juni 2015.
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Donauwörth: Falsch interpretierte Schreie aus dem Wald

Nach vermeintlichen Hilfeschreien aus einem Wald im schwäbischen Landkreis Donau-Ries haben sich sechs Polizisten 
an einer Suchaktion beteiligt. Nach kurzer Zeit fanden die Beamten in Donauwörth ein Ehepaar, das Pilze sammelte, wie 
eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete. Nach Hilfe geschrien haben sie allerdings nicht: Vor lauter Freude über die 
gefundenen Pilze gaben die 64-Jährige und der 71-Jährige laut Polizei am Montagabend Freudenschreie von sich.

Quelle: Süddeutsche Zeitung
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Jägervorsitzender Robert Oberfrank, sowie Jagdhündin Bonnie waren zur Kalenderübergabe an der Johannes-Bayer-
Grundschule in Rain, wo Sie vom Schulleiter Erich Hofgärtner und Lehrerin Svenja Kirchbauer, sowie den Schulkindern 
der 4b herzlich begrüßt wurden. Auch in vielen anderen Schulen im Donau-Ries wurden von den zuständigen Hegeringlei-
tern Kalender übergeben.

In diesem Jahr steht der beliebte Schulkalender unter einem besonderen Motto: dem Schutz des Lebensraums von Wild-
tieren und dem richtigen Verhalten der Menschen in der Natur. Die Corona-Pandemie hat uns ganz besonders vor Augen 
geführt, wie wichtig Natur für jeden von uns ist. Zum Erholen, zum Spielen, zum Sport treiben - zum gesund bleiben. 
Frische Luft und herrliche Momente im Wald, auf den Feld und am Wasser geben Kraft und neuen Ansporn. Dies Ganze 
verbunden mit dem Appell der Jägerinnen und Jäger: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns dabei im Wohnzimmer 
unserer Wildtiere bewegen!“

Hierbei bietet der Kalender durchaus ungewöhnliche Motive. Wildtiere die in ihrem Lebensraum „bedroht“ werden. Sei es 
ein Karpfen der nach dem falschen Futter schnappt oder ein Rebhuhn, das sich mit einem Alarmruf vor einem wildernden 
Hund retten musss. Bilder die dazu animieren sollen, zu einem intakten Wildtierlebensraum beizutragen.

Zusätzlich werden die Schulkinder mit Malvorlagen, Rätseln oder QR-Codes zum aktiven Mitmachen bzw. zu einer Inter-
aktion animiert. „Für die Lehrkräfte ist der Kalender ein zusätzliches Angebot der Umweltbildung. Denn er greift nun auch 
Themenvorschläge für Projekttage auf, die den Kindern spielerisch Alltagskompetenzen vermitteln und so beispielsweise 
auch das Thema Nachhaltigkeit näherbringen“, so Jägervorsitzender Robert Oberfrank.

R.O.

Jäger bringen ein Stück Natur ins Klassenzimmer
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ASP-Verschleppung vorbeugen: Biosicherheit bei der Jagd

Die Afrikanische Schweinepest ist da. Wie kann man dagegen tun und wie im Ernstfall mit der gefährlichen Seuche um-
gehen?
 
UNIV. DOZ. DR. ARMIN DEUTZ

jagderleben.de
Bei der Desinfektion ist einiges zu beachten (Symbolbild).

Nachdem die Afrikanische Schweinepest in Deutschland aufgetreten ist, müssen unbedingt entsprechende Biosicher-
heitsmaßnahmen bei der Jagd eingehalten werden. Die jeweilig auszuwählenden Maßnahmen sind abhängig von örtli-
chen Gegebenheiten, wie Nähe zu einem Seuchengebiet, Schwarzwild- und Hausschweinedichte oder topografischen 
Verhältnissen.

Allgemeines zur Desinfektion

Für die Reduktion und Eliminierung von Krankheitserregern sind Hygienemaßnahmen wie Reinigung und Desinfektion 
erforderlich. Die Wirksamkeit einer Desinfektion ist nicht nur von der Auswahl und Anwendung geeigneter Desinfektions-
mittel, sondern vor allem von der Gründlichkeit aller vorherigen Reinigungsmaßnahmen abhängig. Der erreichte Rein-
heitsgrad der Oberflächen ist für den Wirkungsgrad der anschließenden Desinfektion bestimmend.

Deshalb muss durch Reinigung möglichst Schmutzfreiheit erreicht werden. Bevorzugt zur Reinigung wird, wenn vor-
handen, Heißwasser (60–70 °C), da beispielsweise angetrocknete Losung oder angetrockneter Schweiß stark haftet. 
Durch den hohen Gehalt an Eiweiß und Mineralstoffen kommt es zur festen Verbindung der Erd- und Losungsteile mit 
Oberflächen. Deshalb müssen durch das Einweichen verschmutzter Oberflächen mit Heißwasser Quellvorgänge in den 
Schmutzpartikeln erzeugt werden, die ein Ablösen bewirken. Dieser Vorgang wird durch den Zusatz von Lösungsmitteln 
zu Kalt- oder Heißwasser gefördert.

Die meisten Desinfektionsmittel, die heute angeboten werden, enthalten Aldehyde als Wirkstoff. Aldehydhaltige Präparate 
wirken gut gegen Bakterien, Pilze, Viren und sind materialschonend. Nachteile sind die lange Einwirkungsdauer und ihre 
schlechte Wirkung bei niedrigen Temperaturen. Weitere Wirkstoffe für die Desinfektion sind z.B. Jodophore, organische 
Säuren und Phenole.
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Gegen ASP-Viren sind folgende Desinfektionsmittel wirksam:
Natriumhypochlorid, Jod, quaternäre Ammoniumverbindungen, Wasserstoffperoxyd, Aldehyde, organische und oxydie-
rende Säuren, Kalzium- und Natriumhydroxyd. Registrierte handelsübliche Desinfektionsmittel sind beispielsweise Viro-
cid, Virkon, Ecocid.

Wannen und Matten

Reinigung ist die möglichst vollständige Beseitigung von Schmutz (Kot, Einstreu, Staub) aus Stallräumen und von Einrich-
tungsgegenständen. Eine gründliche Reinigung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Desinfektion.

Desinfektion ist die gezielte Vernichtung beziehungsweise Verminderung von unerwünschten Krankheitserregern, wo-
durch deren Übertragung verhindert wird. Eine Desinfektion ist nur nach vorheriger gründlicher Reinigung wirkungsvoll! 
Ziel der Desinfektion ist ein lückenloser, fest haftender, dünner Flüssigkeitsfilm auf allen behandelten Oberflächen. Haupt-
fehler bei der Desinfektion sind ungenügende Vorreinigung, Unterdosierung (Rechenfehler), zu kurze Einwirkzeit oder für 
die jeweiligen Erreger oder Materialien ungeeignetes Desinfektionsmittel.

Desinfektionswannen und Desinfektionsmatten (z.B. am Eingang zu Wildkammern) müssen so angelegt werden, dass 
sie nicht umgangen werden können. Flache Wannen werden mit Gummi oder Rosten ausgelegt. Der Gummi soll mit der 
Oberkante abschließen. Die Roste müssen so tief liegen, dass ein intensiver, auch seitlicher Kontakt der Stiefel mit dem 
Desinfektionsmittel gewährleistet ist.

Da Schmutz die Wirkung von Desinfektionsmitteln erheblich beeinträchtigt, ist die Stiefeldesinfektion nur wirkungsvoll, 
wenn die Stiefel vor dem Betreten der Desinfektionsmatte sauber sind. Außerdem ist zu beachten, dass die Keime keines-
wegs schlagartig beim Eintauchen der Stiefel absterben. Das Desinfektionsmittel ist ständig nachzufüllen und zumindest 
jede Woche zu erneuern.

© Reiner Bernhardt
Die preiswerte Baumarktwanne ist weit verbreitet in Jägerkreisen. Ist sie tatsächlich ein Problem fürs Wildbret?
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Wildtransport, Wildkammer & Wildbret

•   Hohes Risiko der Seuchenverschleppung durch einen unhygienischen Transport erlegten Wildes in
    Privatfahrzeugen beachten. Ausreichend große, desinfizierbare Wildwannen anschaffen.

•   Hygienemaßnahmen in Wildkammern und Sammelstellen (Betreten nur durch Befugte, Desinfektionswanne       
    an Ein-/Ausgängen, Informationstafeln zu Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen).

•   Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit für Wildwannen, Messer und Sägen schaffen.

•   Entsorgungscontainer für Aufbrüche, Organe und tierische Abfälle aufstellen.

•   Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit für Schuhwerk am Ein-/Ausgang von Wildsammelstellen, an die    
    auch Schwarzwild abgeliefert wird.

Mittel und Sicherheit

Von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) wurden Desinfektionsmittel auf ihre Wirkung gegen Viren, 
Bakterien, Pilze und Parasiten untersucht. Geprüfte und für wirksam befundene Mittel werden in einer Liste veröffentlicht. 
Darüber hinaus prüft die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) die Anwendungseigenschaften und verleiht das 
DLG-Gütezeichen.

Der Umgang mit Desinfektionsmitteln ist nicht ungefährlich. Zum Beispiel kann häufiger Kontakt mit manchen Desinfekti-
onsmitteln zu Hauterkrankungen und Allergien führen. Besondere Sorgfalt ist bei der Lagerung (für Kinder unerreichbar), 
Handhabung und Beseitigung erforderlich. Die Aufbewahrung muss in gut gelüfteten und kühlen Räumen erfolgen.
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Gebrauchsverdünnungen sind möglichst kurz vor dem Ausbringen in sauberen Gefäßen anzusetzen. Immer ist die wirk-
same Substanz dem Wasser, das Trinkwasserqualität haben muss, zuzufügen und nicht umgekehrt! Die Konzentrations-
angaben der Hersteller sind unbedingt zu beachten. Die meisten Desinfektionsmittel brauchen Wasser zu ihrer Wirkung. 
Daher dürfen Flächen nicht abtrocknen, solange die Desinfektionsmittel wirken sollen.

Zusätzliche Maßnahmen

Zusätzlich zu den im Rahmen der Einzeljagd zu berücksichtigenden Biosicherheitsmaßnahmen kommen weitere spezifi-
sche Maßnahmen dazu:

•   Wenn möglich, zentrale Aufbruchplätze einrichten, Betreten der Aufbruchplätze nur von wenigen Personen.

•   Aufbrüche von Schwarzwild seuchensicher entsorgen (z.B. TKV-Container am Aufbruchplatz).

•   Stiefeldesinfektion und Desinfektion der verwendeten Geräte bei Verlassen des Aufbruchplatzes.

•   Plätze für die Streckenlegung sollten so gewählt werden, dass sie nach der Streckenlegung nicht von  
    Schwarzwild aufgesucht werden können.

•   Reinigung und Desinfektion der für den Wildtransport verwendeten Fahrzeuge und Wildwannen.
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Wieder Zoff beim Bayerischen Jagdverband

Nun ist es gerade mal ein paar Monate her, dass die „Causa Vocke“ endgültig beerdigt wurde, bebt es schon wieder im 
BJV.

Das „Team Zukunft“ – an der Spitze Ernst Weidenbusch, 2020 zum BJV-Präsidenten gewählt, startete mit großen Verspre-
chungen. Schon die ordentliche Wiederwahl 2022 in Augsburg war mit dem Gegenkandidaten Dr. Uli Wittmann (Dachau) 
durchaus knapp (318 zu 273 Stimmen).

Nun eskaliert die Kritik an der BJV-Spitze immer mehr.

Schreiben von enttäuschten Ex-Mitarbeitern ob offen (Eric Imm) oder anonym. Eine rund 40-prozentige Fluktuation des 
Personals. Die satzungsgemäß strittige Installation eines Generalsekretärs Robert Pollner. Streit mit dem Bauernverband. 
Streit mit Ministerin Kaniber. Kritik am Führungsstil des BJV-Präsidenten. Vorwürfe die Drohungen und Beleidigungen 
umfassen. Eine Eskalation verbunden anscheinend mit einer verbalen Entgleisung auf der Jagdmesse in Grünau. Kritik 
an der Art der Kommunikation. Anscheinend keine bzw. ungenügende Kommunikation mit der Jagd nahe stehenden 
Gruppierungen. Rücktrittsforderungen. Keine Antworten auf mails. Ein offener Arbeitsgerichtsprozess mit dem ehemaligen 
Geschäftsführer Dr. Reddemann. Mangelndes Vertrauen seitens der Kreisgruppenvorsitzenden. Der medienwirksame 
Austritt von Philipp Franz zu Guttenberg, u.a.m..

Es fällt schwer den Wahrheitsgehalt der einzelnen Vorwürfe zu beurteilen. Meine Erfahrung sagt mir jedoch, „dran ist wohl 
immer was“. Kante zeigen ist rechtens und wichtig. Kante zeigen mit Argumenten verschafft durchaus Respekt. Man muss 
dabei aber aufpassen, dass man auch respektiert wird und nicht nur als Streithansel gesehen wird, der letztendlich von 
jedem nur gemieden wird, das kann keine gedeihende Verbandspolitik sein.

Ob man gleich immer so Geschütze wie podcasts, Pressekonferenzen oder aktuell den mit einer Rücktrittsforderung ver-
bundenen Antrag einer außerordentlichen Hauptversammlung mit Neuwahlen auffahren muss, soll bitte auch jeder selbst 
beurteilen.

Die Spitze des BJV hat es auf jeden Fall geschafft, sich immer mehr von einer Anzahl Kreisgruppen bzw. deren Vorsitzen-
den, deren Mitglieder, verbandspolitischen Funktionsträgern, aber auch von Regierungsbezirksvorsitzenden zu distanzie-
ren.

Eines ist sicher:
eine Aussprache, eventuell auch eine Zäsur tut Not.

R.O.

EIN STARKES TEAM EIN STARKES TEAM

Für unser Team suchen wir ständig qualifizierte Mitarbeiter! 

ERFAHREN

ZUVERLÄSSIG

KUNDENORIENTIERT

86660 Tapfheim
Schulstraße 4

Tel.: 09070 / 236
Schiele-Bau@t-online.de
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Zoff beim Bayerischen Jagdverband

20 von 168 Kreisgruppen des Bayerischen Jagdverbandes haben eine außerordentliche Jahreshauptversammlung be-
antragt. Wir gehören auch dazu.

Interessant: Zeitgleich wurde zur ordentlichen Jahreshauptversammlung (mit mail vom 12.12.2022) durch den BJV ein-
geladen.

Hier ist hervorzuheben: dass die für 2023 als Ausrichter vorgesehene Kreisgruppe Berchtesgaden die „Veranstalterschaft“ 
zurückgegeben hat (gab es hier auch irgendwas?). Der Landesjägertag 2023 mit Landesversammlung des BJV wurde 
für den 11. März 2023 in der Freiheitshalle in Hof terminiert und dies mit dem Hinweis, dass Anträge zur Tagesordnung 
bis zum 31.12.2022 gestellt werden müssen. Auch diese Kurzfristigkeit (insbesondere im Hinblick auf die Festtage) hat 
irgendwie Geschmack.

Vom BJV gibt es diesbezüglich keine offizielle Stellungnahme - außer, dass per 13. Dezember 2022 dementiert wurde, 
dass die mindestens erforderlichen 17 Anträge beim BJV eingegangen wären.

Es ist und bleibt spannend im BJV (und darüber hinaus).

R.O.

ERFOLG DURCH GESUNDE 
BELEGSCHAFT?
Einfach machen.
Als Arbeitgeber sind Sie auf gesunde Mitarbeiter angewiesen:
Die SDK GESUNDWERKER bieten Ihnen ein betriebliches Gesundheitskonzept
mit drei Säulen: 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Betriebliche Krankenversicherung
 Betriebliche Gesundheitsdienstleistungen

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Gesundheitsspezialisten

Michael Nödel  .  Westfeld 12  .  86657 Bissingen
    0176.56785303          michael.noedel@sdk.de
www.sdk.de/michael.noedel

 www.sdk-gesundwerker.de

Die SDK GESUNDWERKER bieten Ihnen ein betriebliches Gesundheitskonzept
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Nach 7 Uhr ging es los für Florian Otto (Hundeobmann 
Schwaben), Albert Reiner und Robert Oberfrank. Nach 
einer mehrstündigen Anreise, verbunden mit einem länge-
ren Stauaufenthalt in Hof angekommen, begann die Ver-
anstaltung schon mal sehr interessant: Einen „Antrag auf 
Änderung der Tagesordnung“ tat der Veranstaltungsleiter 
und amtierende Jägerpräsident Ernst Weidenbusch mit 
der Begründung ab, dass er diese als juristisch nicht für 
gegeben sieht. Hier gab es durchaus erboste Zwischen-
rufe. 

Samstag, 11. März 2023 - Landesversammlung des
Bayerischen Jagdverbandes in Hof - Ein „Erlebnisbericht“

Stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger ver-
stand es, mit einem pointierten Grußwort die anwesen-
den Jägerinnen und Jäger zu begeistern. Pro Jagd, pro 
Souveränität der Jagdgenossen und Revierinhaber, pro 
Wildfleisch aus der Region, so sein Credo. Auch sein Be-
mühen und Intervenieren bei der Autoindustrie, sich um 
Entwicklungen bei technischen Installationen zur automa-
tischen Vermeidung von Wildunfällen zu kümmern, fand 
Anklang. 

Nach Vortrag des Tätigkeitsberichtes des Präsidenten, 
des Kassenberichtes durch den Schatzmeister und des 

Revisionsberichtes, wurde durch Wortmeldung kritisch 
angemerkt, dass die Kassenprüfung nicht durch zwei Re-
visoren (wie satzungsgemäß vorgesehen) erfolgte. 

Nach Wahldurchgängen geprägt von Widersprüchen, 
schlechter Organisation um nicht zu sagen Chaos, gab 
es doch immer irgendwie Ergebnisse. Die Versammlung 
bzw. die Wahlen wurde geleitet von einem Juristen, der 
teilweise mehr zerredete als erklärte und zeitweise abso-
lut überfordert wirkte. Dies gipfelte sogar in einem Dele-
giertenantrag „auf einen fähigeren Wahlleiter“.

Zwar mit zahlreichen Wortmeldungen, zum Teil auch emo-
tional aber immer sachlich, konnten die verschiedenen 
Anträge und Beschlüsse wie geplant bearbeitet werden. 
So wurde nicht nur das Präsidium entlastet, ein neuer 
Kassenprüfer gewählt und der Haushalt für das Jahr 2023 
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beschlossen, sondern auch Prof. Dr. Jürgen Vocke zum 
Ehrenpräsidenten ernannt. Auch hier gab es durchaus 
massive Gegenstimmen. 

Dann wurde es spannend: Es folgte eine rund einstündi-
ge Diskussion mit zahlreichen Wortbeiträgen von den De-
legierten. Hier wurde es schon mal emotional.  Betroffen 
macht manches geschilderte persönliche Erlebnis. Zum 
Beispiel, als der zurückgetretene Kassenprüfer über sei-
ne eigentlichen Rücktrittgründe berichtete. Dieser sprach 
sehr eindringlich von persönlichen Angriffen und Diffamie-
rungen. In den Wortmeldungen wird eine Spaltung Pro 
und Contra „Weidenbusch“ immer deutlicher.

Nun kam es dann zu dem Tagesordnungspunkt auf den 
viele in den Stunden davor gewartet hatten: Die geforderte 
Abwahl von Ernst Weidenbusch und Robert Pollner. Auch 
hier kam es zu einigem hin und her – doch dann gab es 
Ergebnisse. 291 Mitglieder stimmten für die Abwahl Wei-
denbuschs, 392 waren dagegen. Der Rest der Anwesen-
den enthielt sich der Stimme. Bei Robert Pollner stimmten 
348 für eine Abwahl und 352 dagegen. Somit konnten sich 
beide, wenn auch bei Robert Pollner nur hauchdünn, in 
ihren Ämtern behaupten. Eine Neuwahl wurde also nicht 
erforderlich. 

Fazit: 

Über das Bild einer zerstrittenen Jägerschaft mit verhärte-
ten Fronten kann das Abstimmungsergebnis nicht hinweg-
täuschen. Zu tief scheinen die persönlichen Verletzungen 
zwischen dem Präsidium und den Vorsitzenden mehrerer 
Kreisverbände. Weidenbusch wurde unter anderem ein 
autoritärer Führungsstil, cholerisches Verhalten sowie Be-
leidigungen gegenüber Jägerkollegen und Mitarbeitenden 
vorgeworfen. In manchen, an diesem Samstag abgege-
benen statements erweckte er bei uns öfter den Eindruck, 
dass er das Problem nicht (!) auf Seiten des Präsidiums 
(bzw. bei ihm) sieht. Wohlwissend um die Arbeit, die dem 
BJV nun bevorsteht, kündigte Ernst Weidenbusch an, mit 
den Kreisgruppen noch enger in den Austausch gehen 
zu wollen. „Das wird nicht mehr vorkommen!“ betonte er 
mehrmals. Insbesondere den Kreisverbänden versprach 
Weidenbusch bestehende Missverständnisse nun auszu-
räumen. Jetzt gilt der Auftrag an den Präsidenten Ernst 
Weidenbusch die Kreisjagdverbände hinter sich zu verei-
nen und den Bayerischen Jagdverband in ruhigere und 
sachorientierte Bahnen zu lenken. Er hat jetzt die Chance 
die Wogen zu glätten. Es bleibt abzuwarten, ob ihm das 
gelingt. 

Ganz persönliches Fazit des Tages: Ein Tag – für den man 
zeitweise als Besucher Schmerzensgeld verdient hätte, 
aber die Leberkässemmeln waren super.
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Ausbreitung der Geflügelpest

Das Landratsamt warnt vor einem vermehrten Auftreten des hochansteckenden H5N1-Erregers. Geflügel-Märkte sind 
vorübergehend verboten. Das müssen Halter beachten.

Ende Oktober gab es bei einigen Enten, die im Landkreis Miltenberg hobbymäßig gehalten wurden, einen ersten Ausbruch 
der Geflügelpest mit dem Namen HPAI (hochpathogene aviäre Influenza). Drei weitere Fälle kamen seitdem in Bayern 
dazu. Seit Juni 2022 sind in Deutschland 294 neue Fälle von HPAI bei Wildvögeln festgestellt worden, überwiegend bei 
Koloniebrütern in den Küstenregionen (Seeschwalben, Möwen, Kormorane, Basstölpel), sowie bei Gänsen, Enten und 
Schwänen. Außerdem wurden seitdem bundesweit 63 Ausbrüche von HPAI in Geflügelbeständen gemeldet.

Das Landratsamt weist auf das generelle Fütterungsverbot von Wildvögeln im gesamten Landkreis Donau-Ries hin. Zu 
den Wildvögeln zählen auch Eulen und Greifvögel, nicht aber Singvögel.

Nach alle diesen Auflagen hat das Landratsamt auch eine gute Nachricht: Der aktuell auftretende Virustyp ist nicht auf 
den Menschen übertragbar, erklärt Doktor Thomas Kellner, Leiter des Veterinäramtes im Landratsamt Donau-Ries. Der 
Verzehr von Geflügel sei unbedenklich, solange das Fleisch ausreichend erhitzt und die allgemeine Küchenhygiene einge-
halten werde. Bei den zuletzt untersuchten Wildvögeln im Landkreis konnte bislang kein Vogelgrippe-Virus nachgewiesen 
werden. Dennoch, so Kellner, sei es dringend notwendig, den Kontakt zwischen Haus- und Wildgeflügel zu minimieren, 
um das Einschleppen und Verbreiten des Krankheitserregers zu verhindern. 

Eine Stallpflicht für Geflügel gibt es im Landkreis Donau-Ries aktuell nicht
Derzeit besteht bei der Geflügelhaltung keine Stallpflicht. Sollten sich die Fälle in Bayern mehren, könnte diese – wie 
bereits in der Vergangenheit geschehen – jedoch verpflichtend werden. Bei einem Ausbruch muss der gesamte Bestand 
getötet werden. 

In den ersten fünf Wochen des Jahres 2023 traten in Deutschland bisher 103 
Fälle bei Wildvögeln auf (im Dezember 2022 waren es 32), allein in Bayern wur-
den 11 infizierte Vögel gemeldet. 

Früher brachten vor allem die Seevögel im Herbstzug neue Grippeerreger in ihre Wintergebiete. Das Seu-
chengeschehen blieb meist auf die Küstenregionen beschränkt und  verschwand zum Ende des Winters 
wieder.  Doch der Ausbruch, der im Herbst 2021 begann, ist der weltweit bisher größte Seuchenzug mit 
2520 Ausbruchsherden und mehr als 50 Millionen gekeulten Vögeln in Nutztierhaltungen allein in der EU 
und England.
 
Allein in diesem jungen Jahr wurden in der EU und England 400 infizierte Wildvögel nachgewiesen.

R.O.
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LRA - Untere Jagdbehörde zu Kirrung und Wildfütterung

Sehr geehrter Herr Oberfrank,
Sehr geehrter Herr Stoll,
 
aus gegebenem Anlass wird um Weitergabe der nachstehenden Hinweise zur (missbräuchlichen) Wildfütterung und Kir-
rung an die Jägerschaft gebeten:
 
 
Das Landratsamt Donau-Ries – Untere Jagdbehörde weist aus gegebenem Anlass auf die rechtlichen Vorgaben zu Kir-
rung und Wildfütterung hin.
 
Nach Art. 43 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Jagdgesetz (BayJG) darf durch eine Fütterung die Verwirklichung des Hegeziels 
nach § 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) nicht gefährdet werden. Ist dies der Fall, so handelt es sich um eine 
missbräuchliche Wildfütterung im Sinne des § 23a der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Jagdgesetz (AVBayJG). 
Eine Gefährdung des Hegeziels kann angenommen werden, wenn:
 
1.  Futtermittel ausgebracht werden, die nach Zusammensetzung, Qualität oder Menge den ernährungsphysiologischen 
Bedürfnissen der jeweiligen Wildart nicht entsprechen.
Verboten sind proteinhaltige Erzeugnisse, Fette aus Gewebe warmblütiger Landtiere und von Fischen sowie Mischfutter-
mittel, die diese Einzelfuttermittel enthalten.
oder
2. Schalenwild außerhalb der Notzeit gefüttert wird.
Eine Notzeit kann beispielsweise bei hoher oder gefrorener Schneelage, länger anhaltendem, strengem Frost, großflächi-
gen Überschwemmungen oder vereinzelt auch aufgrund der Form und des Rhythmus der landwirtschaftlichen Nutzung 
(v. A. in Revieren mit hohem Feldanteil) gegeben sein. Der Begriff der Notzeit ist in Bayern jedoch nicht näher definiert, 
die Beurteilung kann aufgrund der von den Revierverhältnissen abhängigen, vorhandenen natürlichen Äsung durchaus 
von Revier zu Revier unterschiedlich ausfallen, weshalb es hinsichtlich des Vorliegens der Notzeit im Zweifel stets einer 
Einzelfallprüfung bedarf. Erst wenn im jeweiligen Jagdrevier eine natürliche Äsung in ausreichendem Umfang nicht mehr 
gegeben ist und das Wild somit zum Überleben auf künstliche Futterquellen angewiesen ist, kann von einer Notzeit ge-
sprochen werden.
 
Unabhängig von der Notzeit zulässig ist dagegen die Kirrung als Maßname der Jagdausübung. Diese ist hinsichtlich der 
ausgebrachten Futtermittel auf den geringstmöglichen Umfang zu begrenzen.
Gemäß Nr. I. 10. der Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die 
Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern handelt es sich bei diesem geringstmöglichen Umfang um maximal 
einen Kirrplatz je 100 ha Revierfläche beschickt mit jeweils maximal ca. einem Kilogramm artgerechtem Kirrmaterial. 
 
 
Vielen Dank!
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Tim Huber
Landratsamt Donau-Ries
Gewerbe, Landwirtschaft
Untere Jagdbehörde
Pflegstraße 2
86609 Donauwörth
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FREIE WÄHLER-Fraktion kritisiert deutschen Austritt aus 
internationalem Jagdrat 

 

   
 

 

  
Kraus: Informationsdefizite und fehlender internationaler Dialog für 
Deutschland die Folge 
  

München. Nach 35 Jahren hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir im 

Alleingang Deutschlands Mitgliedschaft im Internationalen Jagdrat (CIC) beendet. 

Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion kritisiert diesen Schritt, der ohne 
Abstimmung mit den Koalitionspartnern FDP und SPD erfolgte, als 
überzogene und ideologiegeleitete Schaupolitik, die jeder Grundlage 
entbehrt. „Deshalb haben wir die Bundesregierung mittels Antrag aufgefordert, 

ihre Verbotspolitik zu überdenken“, erklärt Nikolaus Kraus, jagdpolitischer 

Fraktionssprecher. „Gut geregelte und streng kontrollierte Jagdsysteme sind 

wesentliche Voraussetzung für einen funktionierenden internationalen 

Artenschutz.“ 

  

Mit seinem eigenmächtigen Austritt aus dem CIC habe Özdemir der Jagd, 
dem Artenschutz sowie vielen Entwicklungsländern einen Bärendienst 
erwiesen, betont der Jagdexperte. „Die Jagd spielt sowohl bei uns im Freistaat als 

auch weltweit eine wichtige Rolle bei der  Landschaftspflege und dem 

Artenschutz.“ Zudem sei sie in vielen afrikanischen Staaten ein bedeutender 

Wirtschaftsfaktor. „Brechen Jagdeinnahmen weg, sind massive 
Einkommensverluste einer sehr armen Bevölkerung, Gefährdung der 
Ernährungssicherheit unzähliger Menschen und der Verlust von Millionen 
Quadratkilometern an Lebensräumen für Wildtiere die Folge.“ Zudem würden 

Gewinne aus Jagden auch gegen Wilderei und zur Finanzierung von 

Nationalparken eingesetzt, gibt Kraus zu bedenken.  
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Die Fortsetzung der deutschen Mitgliedschaft im CIC sei alternativlos, um auch 

künftig Einfluss auf die nachhaltige Bejagung von Wild zu haben. „Verzichten wir 
zukünftig auf unsere Mitgliedschaft, verliert Deutschland neben einer 
kompetenten Informationsquelle auch eine wichtige Plattform zum 
Austausch mit internationalen Wissenschaftlern und Experten“, warnt Kraus. 

Und der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl ergänzt: „Der CIC ist zuvorderst ein 

politisch unabhängiges, gemeinnützig agierendes Beratungsgremium, das die 

Erhaltung des Wildes durch die nachhaltige und kontrollierte Nutzung von Flora 

und Fauna zum Ziel hat. Wir halten es für falsch, sich wegen grüner Klientelpolitik 

aus der Verantwortung zu ziehen.“ 

  

Hinweis: Den erwähnten Antrag finden Sie HIER.  
 

   
 

 
  

 
     

   

 

    

Informationen zu MdL Nikolaus Kraus finden Sie 
hier. 
   

 

 

   

 

   

 

    

Informationen zu MdL Florian Streibl finden Sie hier. 
   

 

 

   

 

 

   
 

   
 

   
 

 

Pressekontakt: 
Stv. Pressesprecherin der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

im Bayerischen Landtag 
Sabrina Schmidt, Maximilianeum, 81627 München 

Tel. 089 / 4126 - 2940, sabrina.schmidt@fw-landtag.de 
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Dringlichkeitsantrag 1 
 
zum Plenum als Nr. 1 
 
der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander 
König, Tanja Schorer-Dremel, Manfred Ländner, Eric Beißwenger, Holger Dremel, 
Norbert Dünkel, Matthias Enghuber, Max Gibis, Alfred Grob, Andreas Lorenz, Berthold 
Rüth, Peter Tomaschko und Fraktion (CSU), 
 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dipl.-Verw.Wirt (FH) Wolfgang Hauber, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, 
Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, 
Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert 
Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
 
Geplante Verschärfung des Waffenrechts: 
Kein Generalverdacht gegen Brauchtumsschützen, Sportschützen und 
Jäger! 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene gegen aktionistische 
Verschärfungen des Waffenrechts einzusetzen. 
 
Der Landtag ist der Ansicht, dass vielmehr gewährleistet sein muss, dass das aktuell geltende 
Waffenrecht in der jetzt bestehenden Form in allen Bundesländern konsequent vollzogen wird 
und Extremisten, Kriminelle oder psychisch kranke Personen, die nicht die nötige Zuverlässigkeit 
für den Umgang mit Waffen aufweisen, konsequent entwaffnet werden und auch keinen Zugang 
zu Waffen erhalten. Vor einer erneuten Änderung des Waffenrechts bedarf es aus Sicht des 
Landtags einer Evaluierung der geltenden Regelungen. 
 
Der Landtag lehnt den ohne vorherige Evaluation vom Bundesinnenministerium vorgelegten 
Regelungsentwurf in der vorliegenden Form ab, da er Brauchtumsschützen, Sportschützen und 
Jäger einfach unter Generalverdacht stellt, insbesondere durch 
 
1.     die Einführung einer Regelanfrage bei den Gesundheitsbehörden, 
 
2.     die generelle Pflicht zur Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen 
        Zeugnisses bei Erstantragstellung, 
 
3.     das unbestimmte und in der Praxis nicht vollziehbare Verbot von halbautomatischen 
        „kriegswaffenähnlichen“ Schusswaffen, 
 
4.     die Aufhebung der bisherigen waffenrechtlichen Privilegierung von Armbrüsten, und 
 
5.     eine nicht verwaltungspraktikable, rückwirkende Erfassung von Schreckschuss-, Reizstoff 
        und Signalwaffen (SRS-Waffen) durch die Waffenbehörden. 
 
 

1 
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Die Devise muss lauten: Konsequente Anwendung und Evaluierung statt aktionistischer 
Verschärfung! 
 
Begründung: 
 
Die letzte Novelle des Waffenrechts liegt erst knapp 2 Jahre zurück. Die Berliner Ampel- 
Regierung plant laut Medienberichten eine erneute Verschärfung des Waffenrechts. Ein 
entsprechender Referentenentwurf des BMI sieht unter anderem die Einführung einer Pflicht 
zur Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses vor für alle 
Personen, die erstmalig eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragen. Diese Regelungsideen 
gehen zu weit, da hochsensible Gesundheitsdaten preisgegeben müssten, was einen besonders 
tiefen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht bedeutet, dem voraussichtlich aber ein geringer 
Erkenntnisgewinn gegenübersteht. Das einmalig vorzulegende ärztliche Gutachten ist nur eine 
Momentaufnahme und hat damit sehr begrenzte Aussagekraft über die gesundheitliche Eignung. 
 
Die geplanten Änderungen suggerieren nur den Eindruck eines entschlossenen Handelns, lösen 
die wahren Probleme im Vollzug aber nicht, sondern verstärken diese sogar. Die sich ganz 
überwiegend rechtstreu verhaltenden Schützen und Jäger mit Bürokratie und Misstrauen zu 
überziehen, bietet keinen Mehrwert für die Sicherheit. Denn die größte Gefahr geht von illegalen 
Waffen und Extremisten aus. 
 
Auch das geplante Verbot von halbautomatischen Waffen, die ihrem Aussehen nach 
Kriegswaffen ähneln, erzeugt allenfalls eine Scheinsicherheit und ist nicht praktikabel. Eine 
solche Regelung wurde im Jahr 1976 schon einmal eingeführt (damaliger § 37 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. e WaffG) und im Jahr 2002 wieder abgeschafft. Der Vollzug der Norm bereitete in der 
Praxis enorme Probleme, weil das Aussehen einer „Kriegswaffe“ nicht immer den herrschenden 
Vorstellungen entspricht. Ausschlaggebend ist vielmehr die Eigenschaft einer Waffe, also 
beispielsweise die vollautomatische Schussabgabe, für deren tatsächliche Gefährlichkeit. Die 
Regelung erwies sich als sinnlos und wurde gestrichen. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht zudem die rückwirkende Erfassung sämtlicher SRS-Waffen 
und von Armbrüsten, die nach dem 01.01.2000 erworben wurden, innerhalb von drei Jahren vor. 
Die Zahl der seit diesem Stichtag in Umlauf gekommenen SRS-Waffen ist nicht bekannt, dürfte 
aber bei einem Vielfachen der bislang nur für das Führen von SRS-Waffen ausgestellten Kleinen 
Waffenscheine liegen (zum Stichtag 31.12.2022 in Bayern 122.342), somit allein in Bayern im 
höheren sechs-, wenn nicht gar siebenstelligen Bereich. Angesichts dessen wäre der durch 
die Gesetzesänderung entstehende administrative Aufwand selbst bei einer Verdoppelung des 
Personalbestands der Waffenbehörden nicht leistbar. Die Waffenbehörden wären auf Jahre 
mit der Erfassung von mindergefährlichen SRS-Waffen und von Armbrüsten beschäftigt. Die 
personellen Ressourcen fehlen dann, wenn es um die weitaus größeren Gefahren von scharfen 
Schusswaffen in den falschen Händen geht. Um faktische Vollzugsdefizite und eine Lähmung 
der Waffenbehörden zu vermeiden, sollte die im Gesetzentwurf vorgesehene rückwirkende 
behördliche Erfassung dringend eingeschränkt werden. 
 
Auch eine Einbeziehung des Erwerbs und Besitzes von Armbrüsten in die Erlaubnispflicht 
als auch deren rückwirkende Erfassung lösen einen erheblichen Vollzugsaufwand aus, der in 
keinerlei Verhältnis zur fehlenden Deliktsrelevanz dieser Gegenstände steht. 
 
Die beabsichtigten Neuregelungen würden dazu führen, dass die Wahrnehmung der neu 
übertragenen Aufgaben sich zulasten der Wahrnehmung wichtiger bereits bestehender Aufgaben 
(Bspw. die Durchführung von Aufbewahrungskontrollen, die turnusmäßige oder anlassbezogene 
Überprüfung der Zuverlässigkeit und Eignung von Waffenbesitzern) auswirken wird. Es ist aber 
unbedingt zu vermeiden, dass aufgeblähte Bürokratie und nicht zielführende Regelungen die 
Vollzugsbehörden lähmen und einen Sicherheitsgewinn lediglich suggerieren, der faktisch nicht 
eintritt. 
 
Eine Evaluierung und Feststellung des Status-quo ist daher unerlässlich. Aktionistische 
Verschärfungen, die die Behörden davon abhalten, denjenigen ihre Waffen abzunehmen, die in 
der Tat nicht die nötige Zuverlässigkeit aufweisen, sind abzulehnen. 

 

2 
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Fachausschuss für jagdliches Schießwesen 

Resolution des Fachausschusses für jagdliches Schießwesen des 
BJV zur geplanten Änderung des Waffenrechts durch das BMI 
Der Bayerische Jagdverband e. V. (BJV) ist die Vertretung der Bayerischen 
Jägerinnen und Jäger. Als anerkannter Naturschutzverband steht er 
insbesondere für die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und 
die Bewahrung der Jagd als Kulturgut. Im Bewusstsein um die hohe 
Verantwortung, die insbesondere mit dem Privileg der legalen 
Waffennutzung einhergeht, bekennen wir uns klar zur Rechtsstaatlichkeit 
und inneren Sicherheit.   

Jede Waffenrechtsänderung muss eine nachvollziehbare Verbesserung der 
Sicherheitslage zur Folge haben und gleichzeitig unseren gesetzlichen 
Auftrag einer tierschutzgerechten Jagd garantieren. Um diesen Auftrag zu 
erfüllen, ist das Waffenrecht insbesondere möglichst jagdpraxisgerecht zu 
gestalten und umzusetzen. 

Aus Verantwortung für eine nachhaltige Jagd stellen wir, der Fachausschuss 
für jagdliches Schießwesen des BJV, fest, dass der vorliegende 
Gesetzesentwurf der Aufgabenstellung nicht gerecht und stattdessen neue 
Probleme schaffen wird. Die Initiative zur Änderung des Waffenrechts in 
seiner derzeitigen Form lehnen wir deshalb ab.  

Unsere Kompetenz und Erfahrung wollen wir bei der Gestaltung der 
geplanten Änderung des Waffenrechts aktiv einbringen und damit die 
Interessen unserer bayerischen Jägerschaft vertreten. Wir bieten deshalb 
unsere konstruktive Mitarbeit bei jeder Novellierung an. 
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Informationsaustausch Vorstand und
Hegegemeinschaften

 

Zu einem Informationsaustausch, zur Diskussion, zum Erfahrungsaustausch, trafen sich Vorstand, Hegegemeinschafts-
leiter und -Stellvertreter.

                    Auf der Tagesordnung stand:

►    1) Begrüßung

►    2) Austausch rund um das Thema Wildunfälle (zusammen mit Herrn Eberle)

►    3) Berichte aus den Hegegemeinschaften

►    4) anstehende Hegegemeinschaftsversammlungen

►    5) Bericht Jagdberater Martin Schweihofer

►    6) Flächen der Wildland GmbH in unserer Region

►    7) Situation im Bayerischen Jagdverband

►    8) anstehende Satzungsänderung

►    9) Tierseuchensituation im Landkreis

►  10) Donau-Ries-Ausstellung

►  11) Termine, Veranstaltungen 2023

►  12) Sonstiges

R.O.
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Kormoranvergrämung an nordschwäbischen Gewässern
 

Insbesondere die drei für Schwaben terminierten Vergrämungstage nahmen Jäger/-innen des Jagdverbandes Donau-
wörth zum Anlass um den "Meeresraben" zu vergrämen.

Die am Lech ortsansässigen Fischer revanchierten sich bei den teilnehmenden Jägern/-innen mit einem schon traditionell 
gewordenen "Kesselfleischessen" im Fischerheim in Münster.

Hier bedankte sich Geschäftsführer und Vorstand der "Fischerei-
genossenschaft Unterer Lech" Manfred Kratzer bei den anwesen-
den Fischern und Jägern. Er verwies darauf, dass ein einzelner 
Kormoran einen Fraßbedarf von 300 - 500 Gramm Fisch pro Tag 
hat und damit der knapp gänsegroße Vogel unseren Fischern bzw. 
deren Fischbeständen erhebliche Verluste zufügt. Kormorane 
sind Fischfresser. Sie ernähren sich hauptsächlich von allem, was 
Flossen hat, und machen dabei keine Unterschiede. Die Nahrung 
dieses Fischräubers besteht hauptsächlich aus Fischen zwischen 
10 und 30 cm. Was in den Schnabel passt, wird gefressen (und 
auch vieles, was nicht passt). Dabei gehen die Vögel mit einer Ef-
fizienz auf die Jagd, um sie sich Angler und Fischer nur beneiden 
können. Karpfenartige Fische stellen den Hauptteil dar, aber auch 
salmonidenartige und Äschen zur bevorzugten Nahrung des Pha-
lacrocorax carbo gehören.

Jägervorsitzender Robert Oberfrank bedankte sich bei den anwe-
senden Jägern für die waidgerechte Jagd und bei den Fischern für 
die Einladung. Bemerkenswert fand er, dass an diesen Terminen 
den Jägern der Klimawandel verdeutlicht wird. Sind doch seit Jah-
ren zugefrorene Weiher und richtig winterliche Witterung in dieser 
Zeit eher die Ausnahme.

R.O.
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Hubertusmesse

Ottfried Fischer, Kabarettist, katholischer Klosterschüler und kritischer Geist traf mal die Aussage: ein „großer Gott wir lo-
ben dich eingerahmt in einen katholischen Gottesdienst, hat schon was …“, Robert Oberfrank, Vorstand vom Jagdverband 
Donauwörth ließ sich zu folgender Steigerung hinreißen: „ein großer Gott wir loben dich, umrahmt von den Donauwörther 
Jagdhornbläsern – hat noch mehr“.

Feierlich war die Messe in der Stadtpfarrkirche Donauwörth, umrahmt vom Klang der Hörner der Donauwörther Jagdhorn-
bläser unter der Leitung von Frau Gudrun Gastl.

Pfarrer Müller vermochte es in seiner Predigt, ausgehend von der 
Hubertussage, den Bogen verantwortungsvoller Nutzung über 
Maßhaltigkeit hin zur Nachhaltigkeit spannen.

Der Pfarrer betonte dabei die Verantwortung der Jäger, aber auch 
die der Mitmenschen für Feld, Wald und Natur.

In den Fürbitten, gelesen von Frau Anita Reiner, bat diese um Bei-
stand bei den Bemühungen der Jäger Natur und Wild zu erhalten 
und erinnerte an verstorbene Waidkameradinnen und -kamera-
den.
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Beim Essen in entspannter Runde im Gasthaus „Goldener Hirsch“, nahm Vorsitzender Robert Oberfrank nochmals Bezug 
zur Hubertuslegende. Eine Legende mit einem widersprüchlichen Helden – der sogar heilig gesprochen wurde.

Gezeichnet vom frühen Tod seiner Ehefrau, wurde Hubertus zu einem zügellosen Lebemann und 
Nimrod, der aus Gram über den Verlust seiner Frau, alles Wild das er sah jagte und tötete. So kann 
man Hubertus von Lüttich als ganz und gar nicht heilig beschreiben. An einem Karfreitag, bei einer 
seiner unbändigen Jagden erscheint ihm ein weißer Hirsch mit einem leuchtenden Kreuz im Geweih 
und mahnt ihn zur Abkehr Er schwört seinem Lotterleben ab, wird zum Bischof geweiht und wird zum 
Freund und Beschützer der Wildtiere. Hubertus kam irgendwann vom „Pfad der Tugend ab“. Hier 
können wir durchaus Parallelen zum heutigen Zeitgeist ziehen. Die Hubertuslegende mahnt uns „das 
rechte Maß“ zu halten. Ebenso mahnt Sie uns verantwortungsvoll mit Umwelt und Natur umzugehen 
und deren Ressourcen nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit zu nutzen. Die Maßgabe „Wald vor 
Wild“ hätte wohl im Sinne der Hubertuslegende keinen Bestand – sondern müsste sofort in „Wald mit 
Wild“ umgewandelt werden. Vielleicht hat man auch hier den Pfad der Tugend, bzw. „das rechte Maß“ 
aus den Augen verloren.
Quellen berichten, dass der vorher als brutal und zügellos geschilderte Hubertus nach der Begegnung 
mit dem weißen Hirschen, sich vom „wilden Heiden“ zum christlich-gemäßigten Jäger gewandelt habe.

So wurde Hubertus zum Patron von uns Jägerinnen und Jäger.
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Uns Jägerinnen und Jäger gilt die Legende um Hubertus und den weißen Hirschen seither als Vorbild der Mäßigung und 
Ansporn zur waidgerechten Jagd gemäß der waidmännischen Losung:
 

Das ist des Jägers Ehrenschild,
dass er beschützt und hegt sein Wild.
Weidmännisch jagt, wie sich´s gehört,

den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.“

 
Robert Oberfrank bedankte sich noch mit einem kräftigen Waid-
manns Dank und „Vergelts Gott“ bei Herrn Pfarrer Müller für die 
eindringlichen Worte und allen seinen „kirchlichen Helfern“, bei 
den den Donauwörther Jagdhornbläserinnen und -bläsern für 
die kunstvolle und eindrucksvolle Umrahmung dieser Messe, bei 
Albert Reiner, Albert Mayer und Walter Gerstmeyer für die „jagd-
liche“ Gestaltung der Kirche, und bei allen anwesenden Jägerin-
nen und Jäger für ihre waidgerechte Art zu jagen.

Vergelts Gott, Waidmanns Dank und Waidmanns Heil
R.O.
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wirtschaftung des Waldes und den Aufbau strukturreicher, 
klimastabiler Wälder. Darüber hinaus erfordern gravieren-
de Schwarzwildschäden in der Landwirtschaft sowie die 
präventive und kurative Bekämpfung der Afrikanischen 
Schweinepest eine intensive und ebenso konsequente, 
besitzartenübergreifende Bejagung im Wald.

In Anbetracht der Bedeutung des Waldes sowohl für die 
Gesellschaft als auch für die einzelnen Waldbesitzenden 
besteht kein Zweifel, dass für große Teile der deutschen 
Waldfläche dringender Handlungsbedarf besteht.

II. Forderungen

Zukunftsfähige Wälder gelingen nur mit angepassten Wild-
beständen. Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen stel-
len hierfür aber kein ausreichendes Instrumentarium zur 
Verfügung. Weder ermöglichen sie denjenigen, die über 
kein eigenes Jagdausübungsrecht verfügen (Kleinprivat-
wald), zu angepassten Wildbeständen in ihren Wäldern zu 
kommen, noch formulieren sie in Zeiten des klimabeding-
ten Waldumbaus stringente Jagdziele. Zuletzt brauchen 
auch die Jägerinnen und Jäger ausreichende Instrumen-
te, um angesichts hoher Schalenwildbestände den an sie 
gestellten Herausforderungen tierschutzgerecht und mit 
möglichst geringem Jagddruck genügen zu können. Im 
Einzelnen:

1. Stärkung des Eigentums:

Das Jagdrecht ist Teil des Eigentumsrechts. Seine Bindung 
an das Grundeigentum ist uneingeschränkt zu erhalten. 
Das Jagdrecht der Grundeigentümerinnen und Grundei-

Positionspapier für eine Jagd in Zeiten von Klimawandel und notwendiger 
Klimaanpassung: Wald und Schalenwild in Einklang bringen!

16.02.2023

Positionspapier des deutschen Forstwirtschaftsrats

Der deutsche Forstwirtschaftsrat (was es so alles gibt!?) stachelt in einer bekannt rehwildfeindlichen Art und Weise und 
mit tradierten und aus heutiger Sicht, wildbiologisch nicht haltbaren Theorien Landwirtschaft, Wald- und Grundbesitzer 
auf „mehr von ihren Rechten Gebrauch zu machen“ – oder um nicht zu sagen: Doch aus den Jägern mehr rauszupres-
sen um den unsäglichen „Wald vor Wild“- Grundsatz oder den Rehwildfeldzug weiter voranzutreiben. 

R.O.

 Ausgangslage

Die Bedeutung des Waldes und die einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung werden in der Zukunft sowohl für 
die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer als auch 
für die Gesellschaft weiter zunehmen. Die wesentlichen 
Leistungen des Waldes umfassen die Bereitstellung von 
Holz als nachwachsender Rohstoff, die Klimaschutzleis-
tung, die Förderung von Biodiversität und Artenschutz, die 
Speicherung von Trink- und Grundwasser und die Erho-
lungsnutzung. Ziel ist die Erhaltung eines multifunktiona-
len, standortgerechten, nachhaltigen und an die Auswir-
kungen des Klimawandels angepassten Waldökosystems. 
Gerade der Klimawandel mit seinen für den Wald fatalen 
Folgen (u. a. Stürme, Insektenmassenvermehrungen, 
längere Hitze- und Dürreperioden, Waldbrände) erfordert 
jetzt eine deutliche Intensivierung des Waldumbaus. In 
den vergangen fünf Jahren hat sich der Gesundheitszu-
stand des Waldes dramatisch verschlechtert – 500.000 
Hektar sind bereits abgestorben und kahlgefallen. Diese 
Situation bedingt im Gesamtwald umfangreiche Wieder-
bewaldungs- und Waldumbau- Maßnahmen zur Schaf-
fung klimaanpassungsfähiger Waldökosysteme.
 
Die gesetzlichen Vorgaben des Jagd- und Forstrechts 
bilden den rechtlichen Rahmen, um die Schalenwildbe-
stände durch die Jagd dauerhaft auf ein waldverträgliches 
Niveau einzuregulieren. Jedoch besteht eine erhebliche 
Diskrepanz zwischen diesen Vorgaben und ihrer prakti-
schen Erfüllung. Dies dokumentieren die waldbaulichen/
forstlichen Gutachten (Vegetationsgutachten) sowie die 
Ergebnisse der Zertifizierungen.

Wildschäden gefährden die nachhaltige, naturnahe Be-



 45Jagdverband Donauwörth e.V. • 20.Jahrgang/Nr. 1 • 04/23

www.jagdverband-donauwoerth.de Der Kreisjagdverband informiert

gentümer ist aber gegenüber dem Jagdausübungsrecht 
der Jagdpächterinnen und Jagdpächter deutlich hervorzu-
heben und zu stärken. Dies soll wie folgt erreicht werden:

1.1 Gestaltung von Jagdpachtverträgen flexibilisieren

Um situationsangepasst verpachten zu können, gilt die 
Vertragsfreiheit gemäß BGB. Mindestpachtdauer und 
andere, die Vertragsfreiheit beschränkende Regelungen, 
sind zu streichen. In gemeinschaftlichen Jagdbezirken be-
darf eine Pachtdauer, die fünf Jahre überschreitet, eines 
einstimmigen Beschlusses der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung.

1.2 Einrichtung besonderer Jagdbezirke ermöglichen

Zur Stärkung einer unmittelbaren Einflussnahme der 
Jagdrechtsinhaberinnen und Jagdrechtsinhaberauf die 
Jagdausübung wird Mitgliedern eines forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlusses im Sinne des § 15 BWaldG auf 
den Mitgliedsflächen eine Möglichkeit zur Bildung eines 
besonderen Jagdbezirks1eingeräumt. Für einen solchen 
Jagdbezirk gelten die Maßgaben und Regelungen eines 
Eigenjagdbezirks.

1.3 Vertretungsmöglichkeiten in der Jagdgenossenschaft 
ausweiten

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer sollten die 
Möglichkeit haben, sich auf den Mitgliedsflächen durch die 
sie betreuenden forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse 
im Sinne des § 15 BWaldG in der Jagdgenossenschaft 
vertreten zu lassen. Auf diesem Weg wird eine Lösung ge-
funden, dass auch die Interessen von nicht mehr vor Ort 
wohnenden Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 
vertreten werden. Gleichzeitig werden die Bedeutung der 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse auch in jagdre-
levanten Fragestellungen gestärkt und die Interessen der 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gebündelt.

1.4 Wildschadenersatz einfacher durchsetzen

Das Verfahren zur Durchsetzung von Anträgen auf Wild-
schadensersatz muss vereinfacht, beschleunigt und im 
Hinblick auf die Belange der geschädigten Waldeigentü-
merinnen und Waldeigentümer rechtssicherer gestaltet 
werden, wie u.a. in der Frage der Beweislast und durch 
Wegfall der Differenzierung nach Haupt- und Nebenbau-
marten. 

Voraussetzung ist, dass sich mehrere Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer (innerhalb eines forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlusses) deren Flächen gemeinsam den 
landesrechtlichen Vorschriften zur Bildung eines Eigen-
jagdbezirkes entsprechen, zu einem solchen besonderen 
Jagdbezirk zusammenschließen.

2. Waldverjüngungs-Ziele:

2.1 Waldverjüngung sichern

Wichtiges Ziel der Jagd muss es zukünftig sein, eine 
Verjüngung (Naturverjüngung, Saat und Pflanzung) und 
ein gesichertes Heranwachsen standortgerechter Baum-
, Strauch- und Krautarten in ausreichender Dichte und 
Mischung ohne Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, um 
zukunftsfähige Waldökosysteme zu schaffen und zu erhal-
ten.

2.2 Einfluss des Schalenwildes dokumentieren

Flächendeckend sind revierweise amtliche periodische 
Vegetationsgutachten nach Unterrichtung des Waldbesit-
zenden einzuführen, die den Einfluss der Schalenwildar-
ten auf die Waldverjüngungdokumentieren.

2.3 Neue Baumartenzusammensetzungen ermöglichen

Die zukünftigen Klimabedingungen führen zu einer sich 
wandelnden Baumartenzusammensetzung. Diesem Um-
stand muss auch im Wildschadensrecht Rechnung ge-
tragen werden. Dies gilt insbesondere für Baumarten, die 
bislang nicht den Hauptbaumarten zugerechnet werden 
(§32 BJG). Die DFWR Wildschadenskonvention ist hierbei 
als Grundlage einer Schadensbeurteilung geeignet.

3. Jagdpraktische Umsetzung:

3.1.Behördlichen Abschussplan für Rehwild abschaffen 

Rehwildbestände sind nicht quantifizierbar. Grundlage für 
den Abschuss muss daher seine Wirkung auf die Vege-
tation und somit das amtliche periodische Vegetations-
gutachten in Verbindung mit der revierweisen Bewertung 
gem. § 32 BJG sein.

3.2 Behördlichen Abschussplan für Hochwild flexibilisieren 

In den Jugendaltersklassen (Kälber, Lämmer, Gamskitze 
und 1-jährige Stücke) sowie bei allem weiblichem Wild 
gelten die Abschusspläne für Hochwild als Mindestab-
schusspläne.

3.3 Anordnung des Erlegungsnachweises bei nicht ange-
passten Wildbeständen
In Jagdbezirken, in denen aufgrund von amtlichen Vege-
tationsgutachten der Verbiss als “zu hoch” oder “deutlich 
zu hoch” bewertet wird, ist der vollzogene Abschuss mit 
beweishaltigen Methoden zu dokumentieren.

3.4 Wildfütterungen verbieten

Um Wildkonzentrationen, die vermehrte Wildschäden 
nach sich ziehen, zu vermeiden, ist die Wildfütterung 
grundsätzlich verboten. Ausnahmen hiervon können von 
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der obersten Jagdbehörde nach wildbiologischen Erkennt-
nissen genehmigt werden. Wird die Fütterung genehmigt, 
ruht i.d.R. die Jagd. 

3.5 Jagdzeiten synchronisieren

Die Jagdzeiten sind unter Berücksichtigung klimatischer 
Änderungen und tierschutzrechtlicher Vorgaben zu syn-
chronisieren, um einerseits die Jagd effizient zu gestalten 
und andererseits Ruhe für das Wild zu ermöglichen

3.6 Effiziente Jagdmethoden umsetzen

Bewegungsjagden ermöglichen, den Jagddruck auf deut-
lich weniger Tage im Jahr zu konzentrieren und dem Wild 
im Übrigen mehr Ruhe zu verschaffen. Ein großes Hemm-
nis stellt das teilweise vorhandene Verbot von überjagen-
den Hunden dar. Im Rahmen von Bewegungsjagden sind 
daher überjagende Jagdhunde unter Auflagen von Revier-
nachbarinnen und Reviernachbarn zu dulden. Die Kirrjagd 
ist unter strengen rechtlichen Vorgaben zuzulassen.

3.7 Jagdliche und forstliche Ausbildung intensivieren

Nachhaltige Forstwirtschaft kann nur gelingen, wenn 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer sowie Jäge-
rinnen und Jäger einen umfassenden Kenntnisstand zu 

den forstbetrieblichen Rahmenbedingungen haben und 
daraus gleiche Ziele ableiten. Wichtige Zusammenhänge 
des Waldökosystems, insbesondere der Einfluss überhöh-
ter Wildbestände auf die Waldentwicklung müssen bei der 
jagdlichen Ausbildung und der Fortbildung der Jägerinnen 
und Jäger verstärkt berücksichtigt werden. Parallel hierzu 
sind jagdliche Inhalte in der forstlichen Ausbildung zu 
intensivieren.

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) ist die Vertretung aller mit der 
Forstwirtschaft und dem Wald befassten Akteure in der Bundesrepublik 
Deutschland und setzt sich für die Interessen und Belange einer nach-
haltigen Forstwirtschaft ein. Die Mitgliedsorganisationen des DFWR ver-
treten den Privat-, Staats- und Körperschaftswald mit etwa zwei Millionen 
privaten und öffentlichen Waldbesitzenden, die mit der Forstwirtschaft 
verbundenen berufsständischen Verbände, forstliche Forschungsein-
richtungen und weitere mit der Erhaltung und Förderung des Waldes und 
der Forstwirtschaft befasste Organisationen

Listen: Inserat Jagdverband 

 
26.02.2021 

 
e-mail: reiner.albert@googlemail.com 
 
Kreisjagdverband Donauwörth e.V. 
Herrn Albert Reiner 
 
 
 
 

Änderung Inserat für das Mitteilungsblatt 
des Jagdverbandes Donauwörth e.V. 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Reiner, 
 
wir übersenden Ihnen unser geändertes Inserat für die Belegung von 1/3 Seite 
des Mitteilungsblattes. 
Ansonsten können Sie bis auf Weiteres diese Anzeige in den künftigen Mitteilungsblättern 
ständig mit aufnehmen (erscheint 2 x jährlich - April und Oktober): 
 
 

 

Wir führen Sie durch den „Steuerwald“ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weitere Informationen zu unserer Kanzlei und zu vielen 
steuerlichen Themen sowie das Anmeldeformular zu unserem 

kostenlosen Newsletter finden Sie auf unserer Homepage unter 
 

www.demharter-partner.de 
 

oder schreiben Sie uns: kanzlei@demharter-partner.de 
 

Wir sind gerne für Sie da ! 
 
 

86609 Donauwörth 86720 Nördlingen 89420 Höchstädt 
Bahnhofstraße 14 Weinmarkt 6 Donauwörther Straße 1 
Tel.: 0906 / 70686-0 Tel.: 09081 / 2924-0 Tel.: 09074 / 9509-0 
Fax: 0906 / 70686-50 Fax: 09081 / 2924-25 Fax: 09074 / 9509-50 

 
 
Die Kosten für das Inserat berechnen Sie bitte an: 

Demharter & Partner GbR, Bahnhofstraße 14, 86609 Donauwörth 

Sollten Rückfragen notwendig sein, bitten wir um Ihren Anruf. Vielen Dank. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Tanja Öfele 
 
DEMHARTER & PARTNER GbR 
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Der Deutsche Jagdverband (DJV) kritisiert das Positions-
papier des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR) zur 
Jagd scharf. „Es hält an Jahrzehnte alten, erfolglosen 
Theorien fest, statt zukunftsweisende Lösungen zu prä-
sentieren. Wildbiologischer Sachverstand fehlt“, sagte 
Dirk-Henner Wellershoff, zuständig für Wald im DJV-Prä-
sidium. Die Pauschalkritik an angeblich zu hohen Wildbe-
ständen müsse abgelöst werden durch eine differenzierte 
Betrachtung. Wildschäden entstehen laut DJV zuallererst 
durch eine ungünstige Verteilung von Wildtieren im Raum. 
Schlüsselfaktoren für die positive Wildlenkung sind aus-
reichend Deckung und Nahrung. Dazu gehören ungestör-
te Äsungsflächen, Prossgehölze (Weichhölzer wie Birke) 
und Ruhezonen, gepaart mit einer Schwerpunktbejagung 
auf Aufforstungsflächen. Forstwirtschaftliche Interessen 
dürfen keinesfalls über die Bedürfnisse von Wildtieren ge-
stellt werden. Der DJV fordert deshalb eine wildökologi-
sche Raumplanung für ein integratives Wildtier- und Habi-
tatmanagement auf ökologischer und sozio-ökonomischer 
Grundlage. Die Novellierung des Bundeswaldgesetzes 
bietet die Chance, in Bezug auf Waldbewirtschaftung 

und forstliche Rahmenplanung, die wildökologische 
Raumplanung zu implementieren. Dies wäre ein wesent-
licher und innovativer Lösungsansatz im Forst-Jagd-Kon-
flikt.

Verbissgutachten sind ungeeignet für
Abschusspläne

Der DJV kritisiert stark, dass der DFWR auf Grundlage 
von Vegetationsgutachten die Höhe von Abschüssen 
festlegen will. Auch führende Wissenschaftler bestätigen, 
dass nur auf Basis von Vegetationsgutachten weder Rück-
schlüsse auf die Bestandshöhen noch auf die Abschuss-
höhen möglich sind. Diese eindimensionale Betrachtung 
lässt eine notwendige Lebensraumbewertung völlig außer 
acht. Vermehrte Wildschäden können beispielsweise dort 
entstehen, wo sich Wildtiere durch umliegende Störungen 
wie Wanderwege oder Straßen in Waldbereichen konzen-
trieren. Die Intensität des Verbisses sagt dann allerdings 
nichts aus über die Höhe des Bestands von Wildtieren. 
Besonders kritisch sieht der DJV die Forderung, Mindest-
abschusspläne in der Jugendklasse und beim weiblichen 
Hochwild einzuführen. Dies würde zur Zerstörung der Al-
tersstruktur führen und könnte das Geschlechterverhältnis 
verschieben. Insbesondere bei Gebirgsarten wie Stein- 
und Gamswild kann ein zu starker jagdlicher Eingriff in die 
Jugendklasse bestandsgefährdend sein, da witterungsbe-
dingt sowieso bis zu 50 Prozent der Lämmer und Kitze 
den ersten Winter nicht überleben.

Saat und Pflanzung brauchen
waldbauliche Schutzmaßnahmen

Die Naturverjüngung in einem vitalen Mischwald muss 
ohne Schutzmaßnahmen funktionieren, hier sind sich 
DJV und DFWR einig. Anders sieht es bei Saat und Pflan-
zung aus, die notwendig ist, um Nadelholzmonokulturen 
überhaupt erst zu Mischwäldern umzubauen. Betroffen 
sind 27 Prozent der Wälder in Deutschland. Vom Men-
schen eingebrachte Jungpflanzen sind besonders für 
Rehe hochattraktiv und schadensanfällig, selbst bei ge-
ringer Wilddichte. Ganz besonders gilt das für Pflanzen 

DJV kritisiert DFWR-Positionspapier zur Jagd

22. Februar 2023 (DJV) Berlin

Forstwirtschaftsrat lässt wildbiologischen Sachverstand vermissen.
Jäger fordern wildökologische Raumplanung als Teil des Bundeswaldgesetzes.

Bundeswaldgesetz: DJV fordert Berücksichtigung der
wildökologischen Raumplanung.  (Quelle: Grell/DJV)

 ... und die prompteAntwort des
Deutschen Jagdverbandes!
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aus Baumschulen, da sie sehr nährstoffhaltig sind. Die 
Jagd muss in Aufforstungsflächen ohne Zweifel verstärkt 
werden. Alternativlos sind allerdings begleitende waldbau-
liche Schutzmaßnahmen.

Auf Bewegungsjagden im Januar verzichten

Bewegungsjagden im Herbst bis maximal Ende Dezem-
ber helfen, den Jagddruck übers Jahr gesehen zu redu-
zieren. Allerdings versäumt es der DFWR in seinem Jagd-
papier, ausdrücklich auf Bewegungsjagden im Januar zu 
verzichten und so wildbiologische Erkenntnisse umzuset-
zen. Schalenwild lebt während des Winters im Energie-
sparmodus, die Reduzierung des Stoffwechsels ist über 
die Tageslänge gesteuert. Bewegungsjagden führen dann 
zu erheblichem Stress und erhöhen das Risiko von Wild-
schäden sogar noch.

Ausbildung intensivieren und
 Forstkräfte einstellen

Eine „Intensivierung der jagdlichen und forstlichen Aus-
bildung“ begrüßt der DJV. Damit wird das gegenseitige 
Verständnis von Forst- und Jagdseite gefördert. In beiden 

Ausbildungsrichtungen sollte unbedingt ein modernes 
Wiltiermanagement vermittelt werden. Die Jagd ist nur ein 
Instrument im Wildtiermanagment, mit ihr können Wild-
tierbestände reduziert und gelenkt werden. Weitere Inst-
rumente zur Lenkung von Wildtieren sind unter anderem 
Wald- und Landbau, Besucherlenkung. Wildtierlenkung ist 
essenziell um Wildschäden vorzubeugen. Zudem braucht 
es im Forstbereich eine Ausbildungsinitiative. Durch Spar-
maßnahmen wurden in den vergangen vier Jahrzehnten 
rund 60 Prozent der Forstarbeiter wegrationalisiert. Diese 
Arbeitskräfte fehlen jetzt für den notwendigen Waldum-
bau.

Weitere Informationen:
www.jagdverband.de/wald

Mitarbeiter (m/w/d)

für den technischen Vertrieb gesucht!

Zusammen mit unseren Lieferanten und Partnern finden Sie 
für unsere Kunden die besten technischen Lösungen für deren 
Anforderungen.

Folgende Eigenschaften helfen Ihnen dabei:

✓ Sie haben Interesse an moderner Technik und können 
 diese verkaufen?

✓ Sie können auch in englischer Sprache kommunizieren?

✓ Sie telefonieren gerne und oft mit unseren Kunden und
 Geschäftspartnern?

Bei uns sind Sie mit Berufserfahrung aber auch 
als Einsteiger herzlich willkommen!

Bewerben Sie sich bei Herrn Thomas Schröttle:
Bewerbung@telemeter.de 
86609 Donauwörth · Joseph-Gänsler-Str. 10
Telefon 0906 70693-0 · www.telemeter.info
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Hundeführerlehrgang 
durch den

JHV Nordschwaben

- Essenziell wichtig für Erstlingsführer

- essenziell wichtig für alle, die ab Mai ihren Hund auf die BP vorbereiten wollen

- aber natürlich auch für alle anderen Interessierten

• Der Hundeführerlehrgang stellt eine Anleitung der
 Hundeführer zur selbstständigen und erfolgreichen
 Ausbildung ihres Jagdhundes mit dem Ziel einer
 jagdlichen Brauchbarkeit ihres Hundes dar.
 Der Lehrgang wird mit einer separaten Prüfung
 abgeschlossen.  

• Anschließend ist der Hund bestens vorbereitet für
 das Festigen des gelernten mit abschließender
 Brauchbarkeitsprüfung 
 

Zu den Zielen des Kurses gehört: 

• Grundgehorsam (Sitz, Platz, Ablegen, Folgen bei
 Fuß angeleint und frei, Kommen auf Pfiff, Down)

• Apport (Halten eines Apportels, Tragen eines
 Apportels, Aufnehmen eines Apportels vom Boden,
 Bringen eines Apportels, Übertragung auf das
 Bringen von Wild) 

• Bringen von Wild auf der Schleppe 

• Freies Verlorenbringen von Wild 

• Bringen über ein Hindernis 

• Wasserarbeit: Schussfestigkeit am Wasser, Verloren-
 suche der toten Ente, Stöbern an lebender Ente 

• Ablegen und Schießen 

• Verhalten auf dem Stand 
 
Informationen bei: 

Florian Otto 0176 28194780
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Dem im Anschluss an den Hundeführerlehrgang 
folgenden Ausbildungslehrgang „Brauchbarkeit“ 

bzw. der Brauchbarkeitsprüfung im Herbst stellten 
sich 19 Gespanne. 18 mit Erfolg. Waidmanns Heil.
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,  
19:00 Uhr 

 
 
 
 
 

Jagdlicher Hoagartn für Jäger/-innen, aber auch für ganz "normale Leut" - 
mit Autorenlesung und Diskussion: "Das Reh. Ein sagenhaftes Tier" mit 
Dr. Rudolf Neumaier. Umrahmt von "jagdlichen" Musikbeiträgen. 
"Jagd ist auch ein Stück Heimatgeschichte." 
 
Dr. Rudolf Neumaier, erzählt z.B. von seinen Kindheitserinnerungen, die 
fest mit Rehen verknüpft sind. So ist es nicht verwunderlich, dass der 
Historiker seine Faszination für die kleine Hirschart entdeckte und 
schließlich zu seinem Steckenpferd geworden ist  
 
Auf Ihr Kommen freuen sich: 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Jagdlicher 
Hoagartn 

Donnerstag, 
22. Juni 2023,  

19:00 Uhr 
Eintritt frei 
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Ein Geschenktipp für Kinder (aber auch andere Interessierte) 

Jetzt verstehe ich die Bäume 

Heimische Baumarten erkennen und bestimmen – mit Infokarten zum Mitnehmen | 
Kindersachbuch zu den 14 wichtigsten Laub- und Nadelbäumen ab 6 Jahren  

So erkennen Kinder einfach und sicher die 14 wichtigsten heimischen Laub- und 
Nadelbäume!  

Ist das eine Erle oder eine Esche? Eine Fichte oder eine Tanne? Selbst vielen Erwachsenen 
geht es immer wieder so, dass sie beim Bestimmen der typischen heimischen Baumarten 
unsicher sind. In der Schule lernen die Kinder viel über Bäume und ihre Blätter. Aber es ist 
ganz schön schwierig, sich zu merken, ob der Blattrand eines Baumes „gezackt“, „gezähnt“ 
oder „gesägt“ ist – und was noch mal typisch für eine Buche ist. 

Roland Bock, Grundschulpädagoge und echter Baumexperte, zeigt den Kindern auf ganz 
einfache und reduzierte Weise, was das Besondere an jedem Baum ist – und zwar so, dass 
sie es sich auch merken können. Und so, dass sie für jeden Baum ein typisches Merkmal im 
Kopf haben, dass sie nicht mehr vergessen. Ein Quiz am Ende des Buchs und 14 
herausnehmbare Infokarten zu den einzelnen Baumarten zum Mitnehmen in den Wald oder 
Park helfen dabei, das Gelernte zu festigen und vor Ort zu überprüfen. 

• Mit lustigen Illustrationen: Rehbock Paule und Siebenschläfer Pepe führen in witzigen 
Bildern durch das Kindersachbuch. 

• Mit vielen Fotos: Valentina und Linus, zwei Schulkinder, zeigen auf anschaulichen 
Fotos die typischen Merkmale der Bäume. 

• Mit weiteren Sachinfos: Zu jedem Baum gibt es noch viele interessante ergänzende 
Informationen: zu seinen besonderen Eigenschaften, zu der Verwendung des Holzes, 
zu Geschichten, die sich um den Baum ranken, und vieles mehr. 

• Mit Quiz und Infokarten zum Mitnehmen: Am Schluss des Buches gibt es ein Quiz, in 
dem man überprüfen kann, ob man sich die 14 Besonderheiten gemerkt hat – bevor 
es dann mit den 14 heraunehmbaren Baumkarten in den Wald, den Garten oder den 
Park geht. 

• Ein tolles Geschenk: Für alle Grundschulkinder ab 6 Jahren – und die ganze Familie – 
sehr gut als Mitbringsel geeignet 

Ein wunderbares Naturbuch, das Spaß am Entdecken macht!Jede Doppelseite ist liebevoll 
gestaltet und macht große Lust auf die Beschäftigung mit der Natur und den Bäumen! Ein 
Buch, das Jung und Alt auf sehr anschauliche Art und Weise unseren Wald näherbringt. 
(Quelle: Amazon) 

Autor: Roland Bock 
Vorsitzender der Kreisgruppe 
Schwabmünchen, 
Grundschulpädagoge 
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Jagdhornbläser Donauwörth auf Schloß Grünau in Neuburg

  

              
 

                    
 

  Kreuterstraße 4, 86666 Straß    Öffnungszeiten:  Montag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag 

  Tel. 08432/9477612          09.00 bis 13.00   und    14.30  bis 18.00 Uhr 

  Email: martin.muehlbauer@web.de      Samstag            09.00 bis 12.00 Uhr 
              Dienstag                        geschlossen 
                                                                                                                                                                     Nov./Dez. Samstag       geschlossen 
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HG Monheim
 

„Historische“ Bilder aus der Hegegemeinschaft Monheim

Gehörnschau 1967 Bläser hinten von links: Paul 
Meyer, Andreas Fischer, ? , Ernst Mutzel, Hubert 
Hoser, Günther Schmutz und Xaver Wenninger

Jagdhornbläserin Aktion
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Auf dem Schießstand 
in Weilheim

Schießstand von der andern Seite…

www.rvb-donauwoerth.de

Wald, Wild 

und Natur erhalten.
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Preisverleihung am Schießstand…..
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Jetzt 
Ausstellung 

besuchenLeistungsstark
für all Ihre Bauvorhaben

Entdecken Sie unser Spektrum

  Garten, Terrasse & Zufahrt 
  Fenster, Türen & Tore
  Bodenbeläge
  Trockenbau & Dämmung 
  Putze & Farben 
  Keller, Rohbau & Dach 
  Baugeräte & Werkzeuge

Unser Service für Sie

  Fachberatung 
  Aufmaß & Lieferung
  Fachgerechte Montage 
  Gesundes Bauen 
  Fördermittelservice

Immer ein gutes Baugefühlbaywa-baustoffe.de

Neurieder Weg 30-32
86609 Donauwörth

Augsburger Str. 61
86720 Nördlingen

Thierhauptener Str. 10
86405 Meitingen

Bayerdillinger Str. 38
86641 Rain

Westendstr. 3
89415 Lauingen

Oberforstmeister Weiß
Jagdberater Arthur Proeller

Kreisgruppenvorsitzender Herr Müller
Monheimer Bläsergruppe

Donau- Ries- Ausstellung 07.09.1994 



62 Jagdverband Donauwörth e.V. • 20.Jahrgang/Nr. 1 • 04/23

www.jagdverband-donauwoerth.dewww.jagdverband-donauwoerth.deDer Kreisjagdverband informiert

 Staffelstabübergabe beim Forstbetrieb Kaisheim

18000 Hektar (davon 1.400 ha Naturwaldfläche), verteilt auf 10 Reviere in 8 Landkreisen und dies über 3 Regierungsbe-
zirke (+ einer Teilfläche in Baden Württemberg) hinweg - soweit die Zahlenwelt.

Nach 35 Jahren Dienst in der Forstwirtschaft, davon sieben Jahre als Leiter des Forstbetriebs Kaisheim geht Hubert Weix-
ler in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Georg Dischner, der aus Oberammergau zurückkommt.

Der 66 jährige „Neupensionär“ stammt aus Oberhausen. Nach dem Forststudium an der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München und dem Referendariat startete Weixler 1988 am Forstamt Garmisch-Partenkirchen seine aktive Laufbahn.

Mit zahlreichen Gästen, wurde der Wechsel der Betriebsführung im Schwarzwirt in Kaisheim gefeiert. „Ein Tag mit zwei 
Blickwinkeln. Der Abschied von Herrn Weixler, und die Nachfolge durch Herrn Georg Dischner“.

„Jedem Abschied liegt ein Zauber inne“

Mit diesem Zitat begann Helmut Weixler seine Abschiedsrede vor den zahl-
reichen Gästen darunter Landrat Stefan Rößle, MdL Wolfgang Fackler, 
Staatssekretär Roland Weigert, sowie dem Vorstandsvorsitzenden Martin 
Neumayer von den Bayerischen Staatsforsten. 

„Förster zu sein ist Berufung. Die Arbeit mit und an der Natur war für mich 
mehr als nur Arbeit. Unsere Natur ist einfach wunderschön“, erinnert sich 
Helmut Weixler an seine Arbeit. „Das ich in meinen letzten Arbeitstagen 
noch eine erfolgreiche Submission am Holzplatz in Bopfingen erleben konn-
te, freute mich besonders.“ 

Weixler bedankte sich bei vielen Partnern, Interessengemeinschaften und 
seinen Mitarbeiter*innen. Helmut Weixler dankte in seiner Rede seinem 
Team für die gute Zusammenarbeit, den engagierten Einsatz bei der Kä-
ferbekämpfung, beim Waldumbau und beim schwierigen und aufwändigen 
Wiederbewalden von Kalamitätsflächen. In seinen Abschiedsworten ge-
dachte der Betriebsleiter auch drei Männern, die während seines Arbeitsle-
bens in seinen Ämtern ums Leben kamen. 

Für Weixler stehen die Staatsforsten vor großen Herausforderungen, sieht 
diese aber gut aufgestellt um den Wald der Zukunft zu hegen und zu pfle-
gen: „Unsere Nutzung der Wälder ist nachhaltig und ein wichtiger Baustein 
für die Wende hin zu nachhaltiger Energienutzung in Bayern.“ 

„Mit Georg Dischner habe ich einen Nachfolger, dem ich „meinen“ Betrieb 
gerne überlasse, denn dann weiß ich die Wälder in guten Händen.“

Der neue Forstamtsleiter 

Georg Dischner kam 2019 als stellvertretender Forstamtsleiter nach Kaisheim und konnte hier in 18 Monaten viel Erfah-
rung unter Helmut Weixler sammeln. Zuletzt war er in Oberammergau beschäftigt, er selbst stammt aus dem Landkreis 
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Neuburg-Schrobenhausen. „Als Chef hast du uns viel Vertrauen, Freiheiten und 
Möglichkeiten geschenkt. Das haben dir ich und deine anderen Mitarbeiter*innen 
zurückgegeben. Deshalb will ich mir deinen Führungsstil auch als Vorbild nehmen 
und so weiterführen“, so Dischner über Weixler. Er bedankte sich zuletzt noch 
für den guten Zustand des Amtes, dass er nun übernehmen darf und wünsch-
te seinem ehemaligen Vorgesetzten für den Ruhestand alles Gute. „Das Forst-
amt Kaisheim ist unglaublich abwechslungsreich. Im Norden, im Jura, wachsen 
Buchen, im Westen auf den fruchtbaren Riesböden wachsen mächtige Eichen 
und im Süden entlang der Flüsse Mischwälder. Für den Forstwirt ist alles dabei.“ 
Georg Dischner wird sein Amt am 01. April 2023 als jüngster Forstbetriebsleiter 
Bayerns antreten. 

Abschließend bedankte sich Helmut Weix-
ler bei seiner Frau Anette, die ihm ermög-
licht hat, diesen Berufsweg einzuschlagen 
und zuletzt die Stelle als Amtsleiter in Kais-
heim anzutreten. Mit einem ausgiebigem 
Applaus wurde er dann in den Ruhestand 
verabschiedet. 

Was kommt jetzt? Helmut Weixler freut sich vor allem auf mehr Zeit mit seiner Familie zuhause im Allgäu, seine Hobbies 
und die Jagd in seinem alten Pirschbezirk im Forstbetrieb Sonthofen. Für die eine oder andere Gesellschaftsjagd, so hat 
er angekündigt, wird er gerne wieder nach Kaisheim kommen.

Wir verabschiedeten Helmut Weixler bei unserem jährlichen Gespräch im Forstbetrieb Kaisheim und konnten gleichzeitig 
uns mit Georg Dischner mehr bekannt machen.

Lieber Helmut Weixler, - vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, Waidmanns Heil und bleib gesund!

R.O.
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Die letzte Seite

      Georg Schrenk aus Dillingen sucht eine Jagdge-
      legenheit bzw. freut sich sehr über einen Bege-
      hungsschein. Hegebeitrag und Mithilfe im Revier
      sind selbstverständlich.
      Er jagt mit seinem Rauhhaardackel.

      Kontakt unter:

      Georg Schrenk
      89407 Dillingen
      Eisengrabenweg 4
      Tel: (09071) 7290766
      Mobil.: (0176) 48041397

       Zu Verkaufen!
     
      Eine Steyr
      Mannlicher .222 Rem.
      mit Zeiss Glas 6x42
      Absehen 4.
      
               Auskunft bei:

               Albert Reiner
        Telefon  0171 2348291

       Zu Verkaufen!
     
      Eine Suhler
      Bockdoppelflinte
      Cal.12/70 mit
      Englischem Schaft.
      
               Auskunft bei:

               Albert Reiner
        Telefon  0171 2348291

Kaufgesuch!
     Wir suchen für die Jungjägerausbildung eine

Walter PPK 7,65 mm.
Auskunft bei:

Albert Reiner
Telefon  0171 2348291

Bezirksmeisterschaft Schwaben
am 20.5.2023 in Amerdingen

Junioren (bis 27 Jahre) müssen
keine Startgebühr entrichten.

Alle die mitmachen möchten, bitte melden bei
Ingo Bachmann oder Albert Reiner!

Der Vorstand würde sich über
eine Beteiligung sehr freuen.



Mit dem Subaru Forester e-BOXER-Hybrid wird jeder Ausfl ug zum Vergnügen – dank 
permanentem symmetrischem Allradantrieb mit X-Mode. Zudem ideal für Vierbeiner: 
das große Laderaumvolumen (bis zu 1.779 l) sowie die breitere Heckklappe. 

Außerdem serienmäßig erhältlich:

• Effi zienter dank der SUBARU e-BOXER-Hybridtechnologie

• Mehr Sicherheit dank dem Fahrerassistenzsystem EyeSight1 

• Überlegen im Gelände mit 220 mm Bodenfreiheit 

REGEL 1: Hunde 
hassen Autofahren.

REGEL 2: Aber nicht, 
wenn es ein Subaru ist.

Jetzt entdecken, welche Vorteile die umfangreiche Serienausstattung 
des Subaru Forester Hundebesitzern bietet.   

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

Der Subaru Forester e-Boxer Hybrid.
Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Abbildung enthält Sonderausstattung. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. 1Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren
entsprechenden Informationsunterlagen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Auto Üblacker
Oberbechinger Straße 30
89426 Wittislingen
Tel.: 09076-1264
www.auto-ueblacker.de



EINKAUFSERLEBNIS AUF ÜBER 1000 m2

Josef-Eigner-Straße 1· 86682 Genderkingen/Rain
Tel: 09090 9679-0 · www.lechtaler.de

gefühleFrühlings


